
527 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (7 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Sozialgerichtsbarkeit 

(Sozialgerichtsgesetz - SGerG) 

Anliegen des Entwurfs ist es, die dringliche Ver
besserung des Zugangs zum Recht auf dem Gebiet 
des Arbeits- und Sozialrechts herbeizuführen; dies 
durch 

die Beseitigung der kaum noch durchschau
baren Kompetenzzersplitterungen, 
die Schaffung verfassungsrechtlich unbe
denklicher Organisations- und Verfahrensbe
stimmungen, 
den Einbau der Sozialgerichtsbarkeit in die 
ordentliche Gerichtsbarkeit und damit auch 
die Sicherstellung, daß künftig auch die 
Sozialleistungsstreitsachen von den Berufs
richtern ausschließlich im Rahmen ihrer 
hauptberuflichen Tätigkeit erledigt werden, 
das Vorsehen einheitlicher Eingangsgerichte 
für sämtliche Sozialgerichtssachen, 
die Beseitigung unnötiger Verfahrensforma
lismen, 
den Wegfall der Kostenvorschußpflicht auch 
für die Arbeitsrechtsstreitsachen, 
die Vergrößerung der Transparenz des Ver
fahrens für den einzelnen - besonders durch 
eine wesentlich erweiterte richterliche Anlei
tungs- und Belehrungspflicht, 
weitere Verfahrenskonzentrationen und Ver
fahrensbeschleunigungen - etwa auch durch 
ein "Kollektives Klagerecht" und besondere 
Einstweilige Verfügungen, 
die Eröffnung der Möglichkeit, auch in 
Sozialleistungsstreitsachen die erstgerichtli
chen Tatsachenfeststellungen bzw. Beweis
würdigungen zu bekämpfen, sowie 
die Ermöglichung der Anrufung des Ober
sten Gerichtshofes in (nahezu) allen Sozial
gerichtssachen. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage erstmals in seiner Sitzung am 
28. Juni 1983 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, zur weiteren Beratung dieser 
Materie einen Unterausschuß einzusetzen, dem von 
der Sozialistischen Partei Österreichs die Abge
ordneten Dr. Gradischnik, Dr. Kapaun, 
Par n i gon i, Dr. R ein h art und Dr. R i e -
der; von der Österreichischen Volkspartei die 
Abgeordneten Dr. G r a f f, Dr. Pa u 1 i t s c h, 
Dr. K 0 h 1 mai e r und Dipl.-Kfm. 
Dr. S tu m mv 0 11 sowie von der Freiheitlichen 
Partei Österreichs der Abgeordnete Mag. K a b a s 
angehörten. Zum Obmann des erwähnten Unter
ausschusses wurde der Abgeordnete 
Mag. Kaba s, zu Obmann-Stellvertretern die 
Abgeordneten Dr. G rad i s c h n i k und 
Dr. K 0 h 1 mai e r sowie zum Schriftführer der 
Abgeordnete Dr. Kap a u n gewählt. 

Der erwähnte Unterausschuß beschäftigte sich 
im Zeitraum Juni 1983 bis Jänner 1985 in insgesamt 
12 Arbeitssitzungen unter Beiziehung von Sachver
ständigen mit dieser Regierungsvorlage. Nachste
hende Experten nahmen an den Beratungen des 
Unterausschusses teil: Univ.-Ass. Dr. Franz M ar -
hold, Dr. Martin Mayr, Dr. Walter Mein
ha r t, Rechtsanwalt Dr. Peter F ich te n bau e r, 
Dr. Josef C zer n y, Dr. Richard Leu t n e r, 
Prof. Hermann Pet e r, Dr. Peter Bau e r, 
Hofrat Dr. Friedrich K u der n a sowie fallweise 
Univ.-Prof. Dr. Walter Re c h b erg e r. Das Bun
desministerium für Justiz war außer durch Bundes
minister Dr. 0 f ne r durch Sektionschef Hon.
Prof. Dr. Roland L 0 ewe, Ministerialrat Dr. Hel
muth Ta des und Ministerialrat Dr. Leo F e i t -
z i n ger vertreten. 

Der Unterausschuß ,berichtete sodann dem 
Justizausschuß in dessen Sitzung am 18. Jänner 
1985 über das Ergebnis seiner Arbeiten. 
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2 527 der Beilagen 

An der sich an den Bericht des Unterausschusses 
anschließenden Debatte beteiligten sich die Abge
ordneten Dr. G raff, Dr. G rad i s c h n i kund 
Dr. Pa u 1 i t s c h, der Ausschußobmann Abgeord
neter Mag. K a b a s sowie der Bundesminister für 
Justiz Dr. 0 f n e r. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständliche 
Gesetzentwurf unter Berücksichtigung gemeinsa
mer Abänderungsanträge der Abgeordneten Dr; 
G rad i s c h n i k und Mag. K ab a s mit Stim
menmehrheit angenommen. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwur
fes ist folgendes zu bemerken: 

Zum Gesetzestitel : 

Die Erweiterung des Titels soll den Geltungsbe
reich des Gesetzes noch deutlicher zum Ausdruck 
bringen. 

Zu § 1: 

Die Neufassung soll keine inhaltliche Änderung, 
sondern nur eine sprachliche Vereinfachung mit 
sich bringen. 

Die Änderung der Begriffe auf ,,Arbeitsrechtssa
chen" und "Sozialrechtssachen" bedingt entspre
chende Änderungen in den Folgebestimmungen, 
worauf bei diesen aber nicht mehr besonders hinge
wiesen wird. 

Zu den §§ 2 und 3: 

Die terminologischen Änderungen sind auch· 
eine Konsequenz des neuen Titels; auch dies wird 
in der Folge nicht mehr besonders hervorgehoben. 

Zu §4: 

Die Ergänzungen des Abs. 1 Z 1 lit. a, c und d 
sollen den Kreis der angesprochenen Wahlgerichts
stände auf diejenigen beschränken, die mit dem 
Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt seiner Beendigung 
besonders eng verbunden waren .. 

Zu § 8: 

Die Z 1 des Abs. 2 der Regierungsvorlage ist 
durch die verdeutlichte Einleitung des Abs. 2 und 
die damit erzielte engere Verknüpfung mit dem 
Abs. 1 entbehrlich. 

Zu §9: 

1. Im Abs. 1 sollen die Vereinbarung der örtli
chen Zuständigkeit auch für die besonderen Fest
stellungsverfahren nach § 54 Abs. 1 eröffnet und 
die mit dem Zitat der Regierungsvorlage ,,§ 4 
Abs. 1 Z 1" verbundene Doppelverweisung vermie
den werden. 

2. Der Gedanke, welcher der Möglichkeit der 
Vereinbarung der örtlichen Zuständigkeit nach 
Abs. 1 zugrunde liegt, soll auch für die Wirksam
keit von Schiedsvereinbarungen gelten. Demgemäß 
sollen Schiedsvereinbarungen nur wirksam sein, 
wenn sie einen bereits entstandenen, sohin schon 
ganz konkret bestimmten, bestehenden Rechtsstreit 
zum Gegenstand haben. 

Zu § 12: 

1. Durch den Entfall des Wortes "tunlichst" in 
den Abs. 2, 3, 5 und 6 der Regierungsvorlage sollen 
diese Anordnungen verstärkt werden. 

2. Aus Gründen der Vollständigkeit ist in den 
Abs. 3 das BetriebshilfeG, BGBl. Nr. 359/1982, 
aufzunehmen. 

3. Die Neufassung des Abs. 6 soll die Kontinuität 
der Senatszusammensetzung noch stärker gewähr
leisten; die Gründe einer unvermeidbaren Ände
rung der Senatszusammensetzung sollen künftig 
aktenkundig und damit transparent zu machen 
sem. 

Zu § 14: 

Die Neufassung dient der Verdeutlichung, ohne 
daß dadurch eine inhaltliche Änderung herbeige
führt werden soll. 

Zu § 18: 

Der Entfall der Klammerzitate und die Verkür
zung der Fassung des Abs. 2 sollen der besseren 
Lesbarkeit dienen. 

Zu § 19: 

Um die Auswahl der für die Landes- und 
Gemeinde(Magistrats)bediensteten zu wählenden 
fachkundigen Laienrichter noch repräsentativer zu 
machen, sollen diese unter den sonstigen Voraus
setzungen auch in jenen Gemeinden zu wählen 
sein, in denen regelmäßig Gerichtstage abgehalten 
werden. 

Dem tragen die Ergänzungen der Abs. 1,4 und 5 
. Rechnung. 

Zu § 21: 

Bezüglich der Änderung des Abs. 5 gilt das zum 
§ 19 Gesagte sinngemäß. 

Zu § 22: 

Seine Änderungen sollen nur der Verdeutlichung 
bzw. leichteren Lesbarkeit dienen. 

Zu § 23: 

Es soll den Wahlkörpern überlassen bleiben, für 
eine verfassungsgemäße Wahl Vorsorge zu treffen. 
Demgemäß ist statt der Abs. 1 und 2 der Regie-
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rungsvorlage nur vorzusehen, daß die Grundsätze 
des Verhältniswahlrechts einzuhalten sind. 

Der Abs. 3 der Regierungsvorlage stimmt mit 
dem zweiten Satz überein. 

Z~ § 24: 

Durch die in die Z 3 aufgenommene Wortfolge 
"im übrigen" wird die Z 4- vor allem auch mit der 
Z 1 besser in Einklang gebracht. 

Zu § 26: 

In der Z 1 des Abs. 1 wurde aus praktischen 
Erwägungen die Zahl der zu wählenden fachkundi
gen Laienrichter auf 35 gesenkt. Festgehalten sei, 
daß di~ Wahl (Entsendung) einer geringeren als 
der jeweils vorgesehenen Mindestanzahl von fach
kundigen Laienrichtern nicht einer Nichtwahl 
(Nichtentsendung) im Sinn des § 12 Abs.5 erster 
Fall gleichzuhalten ist. Es werden sohin vorweg die 
doch gewählten (entsandten) fachkundigen Laien
richter heranzuziehen sein. Freilich könnte aber bei 
einer solchen (zu kleinen) Gruppe von fachkundi
gen Laienrichtern leichter der zweite Fall des § 12 
Abs.5 (es steht kein fachkundiger Laienrichter zur 
Verfügung) eintreten. 

Zu § 27: 

Durch die Bekanntgabe des Zeitpunkts der Wahl 
(Entsendung) wird die Beurteilung erleichtert, ob 
der gewählte (entsandte) fachkundige Laienrichter 
passiv wahlberechtigt war (die Entsendungsvoraus
setzungen aufwies) oder seines Amtes zu entheben 
ist (vgl. §§ 24 Z 1 und § 30 Abs. 1 Z 2 lit. a). 

Zu § 28: 

In Angleichung an das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 611/1983 und den Art. 11 des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr.612/1983 sollen die Abs. 1 und 2 der 
Regierungsvorlage ersatzlos entfallen. 

Zu § 29: 

1. Es erschien möglich, die Gelöbnisformel zu 
vereinfachen, ohne daß damit eine inhaltliche 
Änderung verbunden wäre. 

2. Sichergestellt soll sein, daß die Urkunde dem 
fachkundigen Laienrichter gebührenfrei auszustel
len ist (Abs. 4 erster Satz). 

3. Im übrigen wurden die Inhalte der Abs. 4 und 
5 der Regierungsvorlage im Abs. 4 zusammengezo
gen. 

Zu § 30: 

1. Der Entfall der Zitate im Abs. 1 Z 2 lit. bund 
Z 3 lit. b ermöglicht die Neufassung des § 28. 

2. Die Anfechtbarkeit von Entscheidungen des 
Dienst(Disziplinar)gerichts erscheint sachgerecht; 

dem trägt die teilweise Neufassung des Abs.3 
Rechnung. 

Zu § 32: 

1. Der Abs. 1 der Regierungsvorlage soll im 
Interesse der Gleichbehandlung aller' fachkundigen 
Laienrichter entfallen. 

2. Die Ergänzung C des Abs. 2 der Regierungs
vorlage wird vorgeschlagen, um den fachkundigen 
Laienrichtern die Erfüllung ihrer Pflichten materiell 
zu erleichtern. 

Zu § 33: 

1. Aus der Sicht des passiven Wahlrechts (der 
Entsendungsvoraussetzungen) sowie der vorzuneh
menden Amtsenthebung (vgl. §§ 24 Z 1 und § 30 

. Abs. 1 Z 2 lit. a) ist das Alter im Zeitpunkt der 
W ahl(Eritsendung) von Bedeutung; dem trägt die 
Änderung des Abs. 1 Rechnung. 

2. Aus Gründen des Datenschutzes sind in jene 
Listen, in die Gerichtsfremden Einsicht zu gewäh
ren ist, die Anschriften der fachkundigen Laienrich
ter nicht aufzunehmen. 

Es werden sohin zwei Arten von Listen zu führen 
sein: Jene, die dem Gerichtsbetrieb dienen, und 
jene, die nach Abs. 2 für d,ie Einsicht durch 
Gerichtsfremde bestimmt sind. 

Andererseits reicht es aus, nur denjenigen 
gerichtsfremden Personen Einsicht zu gewähren, 
die daran ein rechtliches Interesse glaubhaft 
machen (Abs. 2). 

3. Aus Gründen der Verfahrensökonomie soll 
der Präsident (im Ergebnis) nur dann einen 
Beschluß über die Gewährung der Einsicht zu 
erlassen haben, wenn er diese ablehnt; auch soll 
dieser Beschluß nicht anfechtbar sein. 

Zu § 34: 

Für das Verfahren über einen Ablehnungsantrag 
sollen die allgemeinen Bestimmungen (§§ 23 und 24 
JN) gelten; der Abs. 2 der Regierungsvorlage soll 
deshalb ersatzlos entfallen. 

Zu § 35: 

, 1. Unter Zugrundelegung der heutigen Gegeben
heiten sollen nach Ansicht des Ausschusses an fol
genden Orten regelmäßige Gerichtstage abgehalten 
werden: 

Oberwart, Amstetten, Mistelbach, Gmünd, Für
stenfeld, Liezen, Spittal an der Drau, Villaeh, 
Wolfsberg, Bad Ischl, Rohrbach, Schärding, Vöck
labruck, Tamsweg, Zell am See, Kufstein, Landeck, 
. Lienz und Reutte. 

2. Da gerade in Sozialrechtssachen die körperli
che Beweglichkeit von klagenden Parteien erfah
rungsgemäß oft herabgemindert ist, sollen grund-

2 

527 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 35

www.parlament.gv.at



4 527 der Beilagen 

sätzlich (auch) diese die Möglichkeit haben, nahe 
ihres Wohnorts, sohin an den Gerichtstagsorten, zu 
verhandeln. 

In diesem Zusammenhang sei hervorgehoben, 
daß· an fast allen vorgesehenen Gerichtstagsorten 
Krankenhäuser mit entsprechenden Abteilungen 
eingerichtet sind, was für die Bestellung medizini
scher Sachverständiger von Bedeutung erscheint. 

Die Anordnung des Abs. 7 soll so hin allgemein 
für alle Arbeits- und Sozialrechtsstreitigkeiten gei
ten. 

3. Die Z 2 des Abs. 8 der Regierungsvorlage 
könnte zu Auslegungsschwierigkeiten führen; sie 
ist überdies entbehrlich. 

Die Anordnung der Z 1 des Abs. 8 der Regie
rungsvorlage ist aus Gründen der leichteren Lesbar
keit als letzter Satz dem Abs. 7 angefügt worden. 

4. Der Abs. 8 geht auf eine Anregung 
F ase hin g s, Die verfahrensrechtlichen Probleme 
der Regierungsvorlage 1982 für ein Bundesgesetz 
über die Sozialgerichtsbarkeit, DRdA 1983, 229 f 
(231,232), zurück. / 

Wird ein Schriftsatz innerhalb offener Frist bei 
einem Bezirksgericht des maßgebenden Gerichts
tagsorts eingebracht, so ist er als rechtzeitig einge
bracht anzusehen (arg. aus RZ 7/291 == Spruch 
RepNr.18; RZ· 1934, 79; 1935, 217; EvBI. 
1946! 405). I 

5. Die Änderung der Fassung des Abs. 9 ist durch 
den Einbau der Z 1 des Abs. 8 der Regierungsvor
lage in den Abs. 7 bedingt. 

Zu § 37: 

1. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die im 
Abs. 1 der Regierungsvorlage enthaltene Wendung 
"in irgendeiner: Lage des Verfahrens" die sinnge
mäße Anwendung des § 260 Abs. 4 ZPO zu weit 
ausdehnte. Maßgebend soll vielmehr sein, ob die 
Parteien im Zeitpunkt des Verstoßes gegen die 
Besetzungsvorschriften qualifiziert vertreten (siehe 
§ 40 Abs. 1) waren. 

2. Da die Fälle des Abs. 2 der Regierungsvorlage 
in der bisherigen jahrzehntelangen Praxis der 
Arbeitsgerichte und Schiedsgerichte der Sozialver
sicherung - wenn überhaupt - nur vereinzelt vor
gekommen sind, vermeint der Ausschuß, daß diese 
Regelung schon mit Rücksicht auf die vorgeschla
gene Einengung der Heilungsmöglichkeit nach 
Abs. 1 entbehrlich ist. 

Der Abs. 2 der Regierungsvorlage soll ersatzlos 
entfallen; damit ist auch der mit Beziehung auf den 
Abs. 2 vorgesehene Vorbehalt des Abs. 1 der Regie
,rungsvorlage entbehrlich. 

3. Der Abs. 5 der Regierungsvorlage ist verzicht
bar, weil sich dessen Anordnung schon aus den all
gemeinen Zivilverfahrensbestimmungen ergibt. 

Zu § 38: 

1. Der zweite Satz des Abs. 1 soll die zwischen 
Gedankenstrichen enthaltene Wendung des Abs. 1 
der Regierungsvorlage verdeutlichen. 

2. Die Verein{achung der Fassung des ersten 
Satzteils des Abs. 2 dient der leichteren Lesbarkeit. 

3. Der zweite Satzteil des Abs. 2 der Regierungs
vorlage ist bezüglich seiner Z 1 bis 6 zum einen zu 
umwendig und nimmt zum anderen zu wenig auf 
das Wahlrecht des Klägers Bedacht, unter mehre
ren (tatsächlich) zuständigen Gerichten eines aus
zuwählen. Sollte der Kläger ein unzuständiges 
Gericht angerufen und· nach der eingeräumten 
Gelegenheit zur Anhörung kein nicht offenbar 
unzuständiges Gericht namhaft gemacht haben, so 
wird das angerufene Gericht unter den mehreren in 
Betracht kommenden Gerichten ohnehin eines 
unter Bedachtnahme auf die Wertung des Gesetzes 
auszuwählen haben, was die ausdrückliche Auf
nahme des Katalogs der Z 1 bis 6 entbehrlich 
macht. 

Zu § 39: 

1. Im Abs. 1 soll der letzte Satzteil des ersten Sat
zes ("der Einhaltung einer Einlassungsfrist [§ 231 
ZPO] bedarf es nicht") schon deshalb entfallen, 
weil sonst die Gefahr bestünde, daß gerade den 
Entscheidungen in Arbeits- und Sozialrechtssachen 
die Vollstreckbarkeit im Ausland mit der Begrün
dung verweigert wird, das Fehlen einer Einlas
sungsfrist widerspreche dem ordre public (vgL das 
Erkenntnis des Kammergerichts Berlin v. 20. 2. 
1976, NJW 1977, 1016). 

2. In der Z 1 des Abs. 2 soll durch den Ersatz von 
"der Richter" durch "der Vorsitzende" klargestellt 
werden, daß die Anleitungs- und Belehrungs
p f li c h t nur den Vorsitzenden trifft; das nimmt 
freilich den Beisitzern nicht das Recht, ihrerseits 
Parteien anzuleiten und zu belehren. Dies folgt ua. 
schon aus dem zweiten Halbsatz des § 16. 

3. In das Klammerzitat der Z 2 des Abs. 2 soll 
der § 520 ZPO aufgenommen werden; daraus folgt 
(arg. aus "über die Möglichkeit des Anbringens zu 
Protokoll"), daß nicht qualifiziert vertretene Par
teien auch Rekurse gegen erstinstanzliche 
Beschlüsse zu Protokoll anbringen können (siehe 
§ 520 Abs. 1 zweiter Satz erster Halbsatz ZPO), 
wiewohl die Beschlüsse von Gerichtshöfen erster 
Instanz erlassen worden sind. 

Auf Gfl:lnd der Einordnung der Bestimmung gilt 
sie zum einen a u c h für Verfahren über Arbeits
rechtssachen und macht zum anderen die Z 1 des 
§ 83 der Regierungsvorlage überflüssig. 

Zu § 40: . 

1. Aus Gründen der leichteren Überschau- und 
Lesbarkeit soll die Bestimmung systematisch derge-
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stalt neu geordnet werden, daß zuerst die "qualifi
zierten" Vertreter aufgezählt werden, das sind 
jene, die auch in zweiter Instanz vertretungs befugt 
sein sollen; danach sollen jene genannt werden, die 
nur in erster Instanz vertretungsbefugt sein sollen. 

Damit werden im Ergebnis die Regelung des 
Abs. 3 der Regierungsvorlage vorangestellt und 
seine Zitate aufgelöst. 

2. Der Begriff (zur Vertretung) "qualifizierte 
Personen" .macht umwendige Zitate in einer Reihe 
von Bestimmungen entbehrlich (vgl. §§ 37 Abs. 1, 
39 Abs. 2, 59 Abs. 1 Z 5, 63 Abs. 1 und.87 Abs. 3). 

3. Nur die angestrebte leichtere Lesbarkeit hat 
die Aufnahme der Rechtsanwälte in den Abs. 1 
(Z 1) bedingt; im übrigen bleiben ausschließlich sie 
zur Vertretung vor dem Obersten Gerichtshof 
befugt; dies ergibt sich aus den diesbezüglich unbe
rührt gebliebenen allgemeinen Verfahrensbestim
mungen. 

4. Die Z 3 und 4 des Abs. 1 entsprechen weitge
hend der Z 2 lit. c bzw. der Z 4 des Abs. 1 der 
Regierungsvorlage. 

5. Die Z 1 und 3 des Abs. 2 folgen den Z 2 lit. a 
bzw. J des Abs. 1 der Regierungsvorl~ge. 

6. Betriebsräte sollen die im selben Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer vor den Arbeits- und 
Sozialgerichten . erster Instanz unabhängig von 
einer richterlichen Zulassung (vgl. Abs. 2 Z 4) ver
treten können (Abs. 2 Z 2). 

7. Die Z 4 des Abs. 2 folgt dem Abs. 2 der Regie
rungsvorlage. 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß - abgesehen 
von der' zuletzt genannten Ausnahme - auch 
bezüglich der im Abs. 1 Z 1 lit. a der Regierungs
vorlage genannten Personen ihre· Eignung,' vor 
Gericht die Interessen eines anderen zu vertreten, 
vom Vorsitzenden beurteilt werden soll. Sie sollen 
sohin nicht nur auf Grund ihres Naheverhältnisses 
zum Vollmachtgeber befugt sein, diesen vor 
Gericht zu vertreten. 

Eine der lit. ades Abs. 1 Zider Regierungsvor
lage vergleichbare Bestimmung soll sohin nicht vor
gesehen werden. 

8. Der Abs. 3 entspricht dem Abs. 4 der Regie
rungsvorlage. 

Zu § 41: 

Der angefügte letzte Satz wiederholt aus Grün
den der Klarstellung den letzten Satz des § 185 
Abs.l ZPO. 

Zu § 43: 

Die teilweise Neufassung des Abs. 1 stellt zum 
einen klar, daß die Hinterlegungsbehörde die 
Übermittlungspflicht trifft, und zum anderen, daß 

nur jene kollektivrechtlichen Normen zu übermit
teln sind, die nach dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes hinterlegt worden sind. 

Im übrigen vermeint der Ausschuß, daß sowohl 
. aus Gründen der größeren Transparenz als auch 
der Verwaltungsökonomie eine zentrale Hinterle
gllngsbehörde für ganz Österreich eingerichtet 
werden sollte. Diese zentrale Hinterlegungsbe
hörde sollte unter anderem die Systematisierung 
der hinterlegten kollektivrechtlichen Normen vor
nehmen. 

Zu den §§ 44 bis 48: 

Allgemeines 

Der Ausschuß meint, daß das mit der Zivilver
fahrens-Novelle 1983, BGBL Nr. 135, eingeführte 
(Zulassungs-)Revisionsmodell - schon aus Grün
den der Rechtseinheitlichkeit - mit entsprechen
den Adaptierungen auch in arbeits- und sozialge
richtlichen Verfahren zur Anwendung kommen 
soll. 

Dies im wesentlichen nur mit folgenden Abwei
chungen: 

- eine Uritergrenze soll für die Revisionszuläs
sigkeit nicht vorgesehen werden (sohin kein Min
destwert des Beschwerde- bzw. Streitgegenstandes 
erforderlich sein); damit werden -. im Gegensatz 
zu heute - auch Rechtssachen an den Obersten 
Gerichtshof herangetragen werden können, in 
denen der Beschwerde- bzw. Streitgegenstand 
2 000 S nicht übersteigt; 

- bis zu 30 000 S (und nicht - wie sonst - bis 
zu 300 000 S) soll die Zulassungsrevision Platz 
greifen, und zwar ohne Differenzierung danach, ob 
die zweite Instanz das erstgerichtliche Urteil bestä
tigt oder abgeändert hat; daraus folgt mit anderen 
Worten, daß künftig - im Gegensatz zu heute -:
auch bestätigende Urteile zweiter Instanz anfecht
bar sein werden, selbst wenn der Streitgegenstand 
30 000 S nicht übersteigt; 

- übersteigt der Streitgegenstand (über den das 
Berufungsgericht entschieden hat) 30 000 S, so soll 
stets die V (, II revision offenstehen; 

- darüber hinaus soll unabhängig vom Wert des 
Streitgegenstandes (über den das Beruful].gsgericht 
entschieden hat) die Voll revision möglich sein: 

in Sozialrechtssachen über wiederkehrende 
Leistungen (etwa Ausgleichszulagen, Hilflo-
senzuschüsse, Pensionen), . 
in Arbeitsrechtssachen über' vertragliche 
Ruhegenüsse (vor allem Firmenpensionen) 
und 
in besonderen Feststellungsverfahren nach 
§ 54 Abs. 1 (damit diese ihrer Testaufgabe 
jedenfalls gerecht werden). 

Analoges soll für Rekurse (Revisionsrekurse) an 
den Obersten Gerichtshof gelten. 
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Besonderes 

Zu § 44: 

1. Die Anordnungen des § 500 Abs. 2 ZPO sol
len durch den § 45 Abs. 1 und 2 ersetzt werden. 

2. Da für die Revisions(Rekurs)zulässigkeit an 
den Obersten Gerichtshof keine Untergrenze maß
gebend sein soll, sollen konsequenterweise auch die 
Berufungs- und Rekursbeschränkungen der §§ 501 
und 517 ZPO nicht gelten. 

Zu § 45: 

. 1. Die Abs. 1 und 2 sollen an die Stelle des § 500 
Abs. 2 und 3 erster Satz ZPO treten, wobei sie 
diese - unter Berücksichtigung der in den allge
meinen Ausführungen genannten Grundsätze -
zum Vorbild haben. 

Da der § 500 Abs. 3 letzter Satz ZPO unberührt 
bleibt, wird das Berufungsgericht im Fall des Abs. 1 
Z 2 auch hier seinen Ausspruch über die Revisions
zulässigkeit kurz zu begründen haben. 

2. Der letzte Satz des Abs. 2 ist im Zusammen
halt mit dem § 46 Abs. 2 Z 2 zu lesen; daraus folgt, 
daß in arbeitsrechtlichen Bestandstreitigkeiten stets 
die Voll revision offenstehen soll. 

3. Der erste Halbsatz des Abs. 3 modifiziert .den 
§ 526 Abs. 3 ZPO. 

Da auch für das Rekursverfahren zum einen 
keine Mindestgrenze und zum anderen keine 
Differenzierung zwischen bestätigenden und abän
dernden Entscheidungen der zweiten Instanz für 
die Anrufbarkeit des Obersten Gerichtshofs gege
ben sein soll, war schon aus Gründen der KlarsteI
lung zu sagen, daß der § 527 Abs. 1 zweiter Satz 
ZPO nicht gilt (zweiter Halbsatz des Abs. 3). 

4. Der Ausschluß der Geltung der Z 1 und 5 des 
§ 528 Abs. 1 ZPO ist eine logische Konsequenz aus 
den oben aufgezeigten Grundsätzen. 

Dem tragen der Abs. 4 und der § 47 Abs. 1 Rech
nung. 

Im übrigen tritt der Ab,s. 4 an die Stelle der 
§§ 519 Abs. 2 erster Satz und 527 Abs. 2 letzter 
Satz ZPO. 

5. Da in den im Abs. 5 aufgezählten Angelegen
heiten stets die Vo 11 revision (der Vo I I rekurs) 
offenstehen soll, ist auch kein Platz für einen aus
drücklichen oder schlüssigen Ausspruch über die 
Zulässigkeit der Anrufbarkeit des Obersten 
Gerichtshofs. 

Demgemäß soll freilich auch ein Rechtskraftvor
behalt stets zulässig sein. 

Zu § 46: 

1. Der Abs. 1 ist eine logische Folge aus den 
oben bereits mehrmals aufgezeigten Grundsätzen 

(ein gesetzlicher Unterhalt im Sinn des § 502 Abs. 2 
Z 1 ZPO kommt in Arbeitsrechtssachen nicht in 
Betracht). 

2. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wie
derholt der Abs. 2 - mit den erforderlichen Ände
rungen - den § 502 Abs. 4 ZPO. 

3. Der Abs. 3 soll sicherstellen, daß alle - beson
ders in der ZPO - vorkommenden Verweisungen 
auf den § 502 Abs.4 ZPO (vgl. etwa die §§ 503, 
505 Abs. 3, 506 Abs. 1 Z 5, 507, 508 Abs. 3, 508 a 
Abs. 2 und 3, 523 letzter Satz und 528 Abs. 2 ZPO) 
für das arbeits- und sozialgerichtliche Verfahren als 
Verweisungen auf den hiesigen Abs. 2 verstanden 
werden. 

4. Zum Abs.4 sei auf die obigen allgemeinen 
Ausführungen hingewiesen. 

Zu § 47: 

Daß im Bereich des§ 528 Abs. 2 erster Satz ZPO 
statt des § 502 Abs. 4 ZPO der§ 46 Abs. 2 anzu
wenden ist, ergibt sich schon aus dem § 46 Abs. 3 
und muß sohin hier nicht mehr gesagt werden. 

Zu § 48: 

Diese Bestimmung soll es nach Ansicht des Aus
schusses dem Obersten Gerichtshof unter anderem 
auch erlauben, nicht die gesamten Verfahrenser
gebnisse der Unterinstanzen zu wiederholen. 

Dies trägt zur Verfahrensökonomie bei. 

Sollte eine solche Entscheidung veröffentlicht 
werden, so wird es freilich geboten sein, die ent
sprechenden Teile des Urteils (des Beschlusses) des 
Berufungs(Rekurs)gerichts mitzuveröffentlichen. 

Zu § 50 (§ 45 der Regierungsvorlage): 

1. Der Ausschuß ist der Meinung, daß Streitig
keiten zwischen Arbeitnehmern und Dritten, sofern 
nicht die §§ 8,·52 zur Anwendung kommen, nicht 
in die Zuständigkeit der Arbeits- und Sozialge
richte fallen sollen. 

2. Soweit es sich um Streitigkeiten . zwischen 
einem entliehenen Arbeitnehmer und dem entlei
henden Unternehmer handelt, wird die Zuständig
keit der Arbeits- und Sozialgerichte durch die Neu
fassung des § 51 Abs. 2 begründet. 

Als "im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhält
nis" stehend wird zB auch der Unfall eines Arbeit
nehmers mit einem vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellten Kraftfahrzeug anzusehen sein. 

Außerdem wird in der Z 1 nunmehr ausdrücklich 
gesagt, daß auch Streitigkeiten aus der Anbahnung 
eines Arbeitsverhältnisses als Arbeitsrechtssachen 
anzusehen sind und daher in die Zuständigkeit der 
Arbeits- und Sozialgerichte fallen. 
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Für Nachwirkungen aus dem Arbeitsverhältnis 
ergibt sich dies aus der Neufassung des § 51 Abs. 1 
(" ... oder gestanden sind"). ' 

3. Im Abs.2 wurde aus verfassungsrechtlichen 
Gründen (siehe die Ausführungen zum § 92 der 
Regierungsvorlage) die im § 45 Abs.2 der Regie
rungsvorlage enthalten gewesene Einbeziehung der 
landesrechtlichen Bestimmungen gestrichen. 

Dies soll aber nichts daran ändern, daß die schon 
bisher dem Landesarbeitsrecht zuzuzählenden und 
von den Arbeitsgerichten judizierten Angelegenhei
ten künftig in den ZusÜindigkeitsbereich der 
Arbeits- und Sozialgerichte fallen sollen. 

Im übrigen soll nunmehr anstelle von "vergleich
baren Bestimmungen" die zutreffendere Wendung 
"gleichartige bundesrechtliche Bestimmungen" 
gebraucht werden. 

Zu § 51 (§ 47 der Regierungsvorlage): 

1. Aus systematischen Gründen wurde die Rei
henfolge der §§ 46 und 47 der Regierungsvorlage 
geändert. 

2. Der Abs. 1 des (neuen) § 51 stellt' - wie schon 
erwähnt - klar, daß auch Personen, die zueinan
der in einem Arbeitsverhältnis gestanden sind, unter 
den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbegriff fallen. 

3, Der Abs. 2 bringt als Gegenstück zum Begriff 
der "arbeitnehmerähnlichen Person" (Abs. 3) eine 
Umschreibung des den Arbeitgebern gleichgestell
ten Personenkreises. Darunter fällt - wie ebenfalls 
schon zum § 50 ausgeführt - im besonderen der 
entleihende Unternehmer, zu dem der Arbeitneh
mer des verleihenden Arbeitgebers ja in keinem 
Arbeitsverhältnis steht, dennoch aber für ihn Arbeit 
leistet. 

Zu bemerken ist noch, daß auch Organe juristi
scher Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu 
dieser juristischen Person oder sonstigen Personen
gesamtheit stehen, nicht von der Geltendmachimg 
der arbeitsrechtlichen Ansprüche im arbeits- und 
sozialgerichtlichen Verfahren ausgeschlossen wer
den sollen. 

4. Es wäre darüber hinaus denkbar, daß solche 
Personen, sofern sie in keinem Arbeitsverhältnis 
stehen, nach Abs. 3 unter den sonstigen Vorausset
zungen dieser Bestimmung als arbeitnehmerähnlich 
angesehen werden. Es wurden ja auch durch die 
37. ASVG-Novelle (BGBI. Nr. 588/1984) die Vor
standsmitglieder (Geschäftsleiter) von Aktiengesell
schaften, Sparkassen uä. den Dienstnehmern 
gleichgestellt. 

Zu § 52 (§ 46 der Regierungsvorlage): 

Die Z 4 des § 46 der Regierungsvorlage soll als 
überflüssig entfallen. 

Zu § 53 (§ 48 Abs. 1 und 2 der Regierungsvorlage): 

1. Der Abs. 2 entspricht wortgleich dem ersten 
Satz des Abs. 2 des § 48 der Regierungsvorlage. 

2. Der Hauptanwendungsfall des Abs. 2 wird es 
sein, wenn ein Arbeitgeber eine, Klage nach den 
§§ 34 Abs. 2 und 3 sowie 35 ArbVG erheben will 
und in seinem Unternehmen kein Organ der 
Arbeitnehmerschaft (§ 40 Arb VG) besteht; eine sol
che Klage kann dann der Arbeitgeber gegen die 
zuständige kollektivvertragsfähige Körperschaft 
erheben. 

Da sich dies ohnedies aus dem (verkürzt) vorge
schlagenen Abs. 2 ergibt, ist der zweite Satz des 
Abs. 2 der Regierungsvorlage entbehrlich und soll 
deshalb entfallen. 

3. Die Abs. 3 und 4 des § 48 der Regierungsvor
lage sollen durch die vorgeschlagenen besonderen 
Feststellungsverfahren (§ 54) ersetzt werden. 

Zu § 54 (§ 48 Abs. 3 und 4 der Regierungsvorlage): 

Vo~bemerkungen 

1. Der Ausschuß meint, daß die mit dem § 48 
Abs. 3 der Regierungsvorlage vorgeschlagene Insti
tution einer Feststellungsklage noch verfeinert wer-
den soll. ' 

Aus der Sicht der Praxis bietet es sich an, 
arbeitsrechtliche Fragen, die in einem 
bestimmten Betrieb oder Unternehmen strit
tig sind, in einem Testprozeß zwischen dem 
Unternehmer und den (zuständigen) Orga
nen der Arbeitnehmerschaft zu klären; 
(abstrakte) arbeitsrechtliche Fragen, die zwi
schen kollektivvertragsfähigen Körperschaf
ten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
strittig sind (mit Rücksicht auf die mit sol
chen Streitfragen stets verbundenen Rechts
unsicherheiten) auf Grund eines diesbezügli
chen Antrages einer kollektivvertragsfähigen 
Körperschaft unmittelbar an den Obersten 
Gerichtshof zur Entscheidung herantragen 
zu lassen. 

2. Die in den beiden Verfahrensarten ergehen
den Entscheidungen sollen schon aus, verfassungs
rechtlichen Gründen Rechtskraft(Bindungs)wir
kung nur zwischen den Verfahrensparteien erzeu
gen. Freilich werden aber derartige Entscheidungen 
besonderes Gewicht haben und damit streitvermin
dernd wirken. 

Im einzelnen 

Zu Abs.l: 

1. Dieser betrifft das Verfahren auf Betriebs
oder Unternehmensebene. 

2. Die strittigen Fragen sollen hier im Rahmen 
eines Feststellungsprozesses geklärt werden; dem-
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gemäß sind in diesen Verfahren - wie in jedem 
anderen Prozeß -..,. auch Feststellungen über einen 
strittigen Sachverhalt zu treffen. 

3. Als klagsberechtigte paneifähige Organe der 
Arbeitnehmerschaft werden schon aus funktionel
len Gründen vor allem nur der Betriebsrat und der 
Zentralbetriebsrat in Betracht kommen. 

4. Die Wendung "im Rahmen ihres Wirkungsbe
reichs" soll ausschließen, daß etwa der Betriebsrat 
der Angestellten Angelegenheiten von Arbeitern 
(für die ein eigener Betriebsrat besteht) zum 
Gegenstand einer Feststellungsklage machen kann. 
Nicht soll hingegen damit gesagt werden, daß die 
angesprochenen Organe der Arbeitnehmerschaft 
nur im Rahmen des ihnen auf Grund des ArbVG 
gegebenen Zuständigkeitsbereichs klagen könnten; 
gegen eine solche Auslegung spricht schon, daß 
diese Organe nach dem Gesetzestext - ohne jegli
che Einschränkung! - in all e n Arbeitsrechtssa
chen nach § 50 Abs. 1 klagsbefugt sind (und sein 
sollen). 

5. Eine Klagsbefugnis soll nach dieser Bestim
mung für beide Teile (die Organe der Arbeitneh
merschaft und den Arbeitgeber) nur gegeben sein, 
wenn die strittigen Verfahren mindestens drei 
Arbeitnehmer des Betriebes (Unternehmens) betref
fen; wird dies vom Beklagten bestritten, so werden 
auch darüber gerichtliche Erhebungen zu pflegen 
und Feststellungen zu treffen sein. 

6. Da der Testprozeß nur zwischen den Paneien 
Rechtskraft schaffen soll, wird es sowohl dem 
Unternehmer als auch dem einzelnen betroffenen 
Arbeitnehmer unbenommen bleiben, einander trotz 
Anhängigkeit eines Testprozesses zu klagen. Auch 
umgekehn wird es - trotz Anhängigkeit eines 
Rechtsstreits zwischen dem Arbeitgeber und dem 
betroffenen Arbeitnehmer ~ sowohl für den 
Arbeitgeber als auch für die Organe der Arbeitneh
merschaft zulässig sein, eine Klage nach dem Abs. 1 
zu erheben. 

Zu Abs. 2: 

1. Mit diesem soll das in den Vorbemerkungen 
genannte (Test-)Antragsverfahren eingerichtet wer
den. 

2. Eingehende Verfahrensvorschriften für dieses 
Verfahren müssen nicht vorgesehen werden, weil 
schon aus den Abs. 2 bis 4 - aus rechtssystemati
schen Gründen - folgt, daß dieses Verfahren nach 
den Grundsätzen des außerstreitigen Verfahrens 
durchzuführen sein wird. 

3. Die Wendung "im Rahmen ihres Wirkungsbe
reichs" soll wiederum besagen, daß jede kollektiv
venragsfähige Körperschaft nur antragslegitimien 
ist, wenn der von ihr angegebene Sachverhalt 
-Arbeitgeber oder Arbeitnehmer betrifft (betreffen 
kann), deren Interessen sie vertritt (zu venreten 
hat). 

4. Da der Oberste Gerichtshof nach Abs. 4 "auf 
der Grundlage des darin" (im Antrag) "angegebe
nen Sachverhalts ... zu entscheiden" hat, werden 
- im Gegensatz zum Verfahren nach Abs. 1 - die 
Sachverhaltsbehauptungen nicht zu überprüfen und 
sohin auch keine konkreten Sachverhaltsfeststellun
gen zu treffen sein. Es brauchen daher auch keine 
Feststellungen darüber getroffen zu werden, ob die 
Rechtsfrage für mindestens drei Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer von Bedeutung ist. 

5. Aus dem letzten Satz folgt, daß Gegenstand 
des Verfahrens alle Angelegenheiten des § 50 sein 
können; zu denen gehören nicht Streitigkeiten über 
den obligatorischen Teil von Kollektivvenrägen. 

6. Schließlich sei bemerkt, daß sich die folgenden 
Abs. 3 und 4 nur auf das gegenständliche Feststel
lungsverfahren erstrecken. 

Zu Abs. 3: 

1. Die vom Antragsteller bezeichnete kollektiv
venragsfähige Körperschaft soll jedenfalls als 
Antragsgegner Panei des Verfahrens werden 
(erster Satz). 

2. Der zweite Satz soll offenhalten, aus welchem 
Grund eine weitere kollektivvenragsfähige Körper
schaft eine Stellungnahme zu dem Antrag abgibt. 

Daraus folgt ua., daß der Oberste Gerichtshof 
den Antrag - aus eigenem - außer dem vom 
Antragsteller bezeichneten Antragsgegner auch 
noch einer anderen kollektivvenragsfähigen Kör
perschaft mit dem Auftrag zur Stellungnahme des
halb zustellen könnte, weil er der Ansicht ist, daß 
der Antrag (auch) für Arbeitgeber (Arbeitnehmer) 
ihres Wirkungsbereichs von Bedeutung ist (sein 
kann). 

Zu Abs. 4: 

Wie bereits oben erwähnt, folgt aus dem ersten 
Satz, daß der Oberste Gerichtshof den behaupteten 
Sachverhalt seiner Entscheidung ungeprüft 
zugrunde zu legen haben soll. 

Zu Abs. 5: 

1. Dieser folgt dem Abs. 4 des § 48 der Regie
rungsvorlage. 

2. Wiewohl die Entscheidungen der vorgeschla
genen Feststeflungsverfahren Rechtskraft(Bin
dungs)wirkung ohnehin nur zwischen den Paneien 
schaffen, sohin schon daraus folgte, daß zwischen 
anderen Paneien auf Grund desselben rechtserzeu
genden Sachverhalts ohnedies eine Leistungsklage 
anhängig gemacht werden könnte, soll der erste 
Satz doch eine analoge Anwendung der Rechtspre
chung ausschließen, wonach eine Feststellungs
klage nicht zuzulassen ist, wenn eine Leistungs
klage angebracht werden kann (MGA ZP013 E 2 
des Abschn. E zum § 228 ZPO). 

527 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)8 von 35

www.parlament.gv.at



527 der Beilagen 9 

Wenn dies aus Vorsichtsgründen für das Verfah
ren nach Abs. 1 gesagt wird, soll dies zwecks Ver
meidung eines e-contrario-Schlusses auch für das 
Feststellungsverfahren nach Abs. 2 gesagt werden, 
wiewohl es ein außerstreitiges ist und schon deshalb 
für die analoge Anwendung der zitierten Recht
sprechung an sich kein Raum wäre. 

3. Aus dem dritten Satz ist keine Verpflichtung 
der Parteien von Feststellungsverfahren abzuleiten, 
alle betroffenen Arbeitnehmer (Arbeitgeber) von 
der Anhängigkeit bzw. Beendigung eines Feststel
lungsverfahrens so zu verständigen, daß diese ihrer
seits noch rechtzeitig eine Leistungsklage erheben 
können. Es wird vielmehr deren Aufgabe sein, sich 
von Feststellungsverfahren und ihrer Beendigung, 
rechtzeitig Kenntnis zu verschaffen. 

4. Um eine unabsehbare Fristhemmung auszu
schließen, soll der letzte Satz vorgesehen werden. 
Die bloße Wendung "Beendigung des Verfahrens" 
erfaßt nämlich ein Ruhen des Verfahrens nicht. 

Zu § 58 (§ 52 der Regierungsvorlage): 

1. Der Abs. 1 des § 52 der Regierungsvorlage soll 
entfallen, zumal die heutige Wertgrenze von 
2 000 S auch für die Rechtsmittelverfahren ersatz
los beseitigt werden soll (vgl. die §§ 44 f). 

2. Da die Feststellungsverfahren nach § 54 Abs. 1 
nur Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs. 1 zum 
Gegenstand hapen können, hat schon deshalb eine 
dem Abs.2 des § 52 der Regierungsvorlage entspre
chende Wendung ("einschließlich diesbezüglicher 
Klagen nach § 48 Abs. 3") zu entfallen. 

3. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß in Rechts
streitigkeiten nach § 50 Abs. 2 sowie in besonderen 
Feststellungsverfahren nach § 54 Abs. 1 eine wech
selseitige Kostenersatzpflicht im Verfahren vor 
dem Obersten Gerichtshof gegeben sein soll. 

Dies kommt dem heutigen Rechtszustand ~m 
nächsten, da in Einigungsamtssachen vor dem Ver
waltungsgerichtshof ein Kostenersatzanspruch der 
obsiegenden Partei gegeben ist. 

4. In besonderen Feststellungsverfahren nach 
§ 54 Abs. Q soll hingegen kein wechselseitiger 
Kostenersatzanspruch bestehen. Dies ist schon des~ 
halbsystemgerecht, weil dieses Verfahren nach den 
Bestimmungen des außerstreitigen Verfahrens zu 
führen sein wird (vgl. die diesbezüglichen Ausfüh
rungen zum § 54 Abs. 2). 

5. Der Abs. 3 des § 52 der Regierungsvorlage ist 
durch das Gerichtsgebührengesetz (GGG), BGBI. 
Nr. 50111984, überflüssig geworden; er soll daher 
entfallen. 

Zu § 60: 

Damit soll nur die amt s weg i g e Fällung 
eines Teilurteils ausgeschlossen werden .. 

Die sonstigen für Teilurteile geltenden verfah
rensrechtlichen Grundsätze sollen jedoch unbe
rührt bleiben (vgl. etwa MGA 2P013 E 1 bis 8 des 
Abschn. Azurn § 391 2PO). . 

Zu § 61: 

Der Ausschuß ist der Meinung, daß das im § 86 
der Regierungsvorlage vorgesehene Modell einer 
besonderen einstweiligen Verfügung sehr kompli
ziert ist, das Hauptverfahren unter Umständen ver" 
zögert und im Ergebnis nicht den gewünschten 
ErJolg bringt. Der Ausschuß schlägt daher anstelle 
dieses Modells eine Regelung vor, nach der das 
erstinstanzliehe Urteil die Rechtslage für die Dauer 
des gesamten Rechtsmittelverfahrens bis zur 
Rechtskraft festlegt. . 

Im einzelnen sieht diese Regelung folgendes vor: 

1. In den im Gesetz (Abs. 1) ausdrücklich und 
abschließend angeführten Rechtsstreitigkeiten ist 
das Ersturteil, auch wenn dagegen Berufung erho
ben wird, vollstreckbar. 

2. Bei den hier angeführten Fällen handelt es sich 
vor allem um Rechtsstreitigkeiten über den Fortbe
stand des Arbeitsverhältnisses, also etwa über die 
Rechtswirksamkeit einer Kündigung oder Entlas
sung, und daraus abgeleitete Ansprüche über das 
rückständige laufende Arbeitsentgelt (2 1), über 
Ansprüche auf rückständiges laufendes Arbeitsent
gelt überdies auch dann, wenn über den Fortbe
stand des Arbeitsverhältnisses kein Streit besteht, 
dieses vielmehr unstrittig beendet wird (2 2). Unter 
den Begriff "Iaufendes Arbeitsentgelt" fallen zB 
nicht Ansprüche auf Abfertigung. 

Die 2 3 und 4 entsprechen _ im wesentlichen den 
Fällen des § 86 Abs. 2 2 3 lit. c beziehungsweise 2 4 
der Regierungsvorlage. 

Durch die Einbeziehung der betriebsverfassungs
rechtlichen Streitigkeiten (2 5) in diese Regelung 
wird im wesentlichen die geltende Rechtslage auf
rechterhalten, da derzeit ja auch einer Verwal
tungsgerichtshofbeschwerde gegen einen Bescheid 
des Einigungsamtes grundsätzlich keine aufschie
bende Wirkung zukommt. 

3. Maßgebend ist stets das erste Urteil des Erst
gerichts, also ni<:ht ein allenfalls nach einem 
Rechtsmittelverfahren ergangenes weiteres Urteil 
des Erstgerichts. 

Tritt nach dem ersten Urteil des Erstgerichts ein 
Ruhen des Vefahrens ein, so wirkt das besagte 
Urteil gleichfalls weiter, da die Wendung "Beendi
gung des Verfahrens" ein Ruhen nicht mitumfaßt 
(vgl. auch die Ausführungen zum Punkt 4 des § 54 
Abs.5). 

Der Abs. 2 sieht darüber hinaus aber vor, daß 
hinsichtlich der Wirkung des Ersturteils von den 
Parteien anderes vereinbart werden kann. 
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4. Diese Regelung soll in besonderen Feststel
lungsverfahren nach § 54 Abs. 1 nicht gelten 
(Abs.3). 

5. Zu bemerken ist, daß die Möglichkeit der 
Erlassungvon einstweiligen Verfügungen nach den 
§§ 378 ff. EO offenbleibt. 

Zu § 62 (§ 54 der Regierungsvorlage): 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
dem § 54 der Regierungsvorlage. 

Der Ausschuß ist jedoch der Meinung, daß fol
gende Änderungen vorgenommen werden sollen: 

1. Der Abs. 1 ist durch einen Hinweis auf den 
neuen § 61 zu ergänzen, weil auch für die nament
lich bestimmten Arbeitnehmer, die am Verfahren 

,nicht beteiligt sind, die sofortige V oIIstreckbarkeit 
der in den angeführten Rechtsstreitigkeiten erge
henden Urteile gegeben sein soll. 

2. Die im Abs. 2 des § 54 der Regierungsvorlage 
enthaltene Bestimmung, daß mit dem Anschlag der 
Bekanntmachung die Zustellung an alle sonstigen 
Betriebsangehörigen als bewirkt gilt, soll wegen 
ihres unbestimmten Aussagewertes gestrichen wer
den. 

3. Wenngleich die ausdrückliche Anführung der 
zur Nebenintervention Berechtigten die Prüfung 
ihres rechtlich~n Interesses im Sinne des § 17 ZPO 
ersparte, kann doch die diesbezügliche Bestimmung 
des Abs. 3 des § 54 der Regierungsvorlage entfal
len, weil dieses rechtliche Interesse bei den aktiv
und passiv Klagsberechtigten ebenso unzweifelhaft 
ist, wie beim Wahlvorstand in bezug auf die Frage 
des Vorliegens eines Betriebes nach § 34 Abs. 2 
ArbVG. 

4. Nicht erforderlich scheint auch die Bestim
mung des Abs. 4 des § 54 der Regierungsvorlage, 
wonach Urteile in Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 
gegenüber jedermann wirken. Da diese Bestim
mung überdies die Gefahr eines Umkehrschlusses 
in sich trägt, soll sie entfallen. 

5. Durch den Wegfall der Bestimmung des § 86 
der Regierungsvorlage betreffend einstweilige Ver
fügungen und die Neuregelung dieses Fragenkrei
ses im § 61, wonach Ersturteile auch in betriebsver
fassungsrechtlichen Streitigkeiten sofort vollstreck
bar sein sollen, ist der zweite Satz des § 54 Abs. 5 
der Regierungsvorlage als überholt anzusehen und 
daher zu streichen. Damit soll besonders auch die 
nach der Regierungsvorlage vorgesehene, als unbe
friedigend erkannte Regelung nicht Platz greifen, 
daß bei einem Streit über die Nichtigkeit einer 
Betriebsratswahl das Wahlergebnis bis zum Eintritt 
der Rechtskraft des Urteils wirksam bleiben" sollte. 

Zu § 63 (§ 55 der Regierungsvorlage): 

1. Es entsprechen der Abs. 1 dem Abs. 1 Z 1 des 
§ 55 der Regierungsvorlage, der Abs. 2 dem Abs. 3 

des § 55 der Regierungsvorlage und der Abs. 3 dem 
Abs. 2 des § 55 der Regierungsvorlage, letztem mit 
der Maßgabe, daß konsequenterweise auch hier die 
Wertgrenze entfallen soll. 

2. Der Abs. 1 Z 2 bis 4 sowie die Abs. 4 bis 6 des 
§ 55 der Regierungsvorlage sollen durch die §§ 44 
bis 47 ersetzt werden. 

Zu § 65 (§ 57 der Regierungsvorlage): 

1. Im Einleitungssatz des Abs. 1 des § 57 der 
Regierungsvorlage soll der mit Beziehung auf den 
§ 95 vorgesehene ausdrückliche Vorbehalt als über
flüssig entfallen. 

Das ändert nichts daran, daß die Aufzählung des 
Abs. 1 . - im Hinblick auf den § 100 (§ 95 der 
Regierungsvorlage) - nicht erschöpfend ist. 

2. Die Aussage des ersten Satzes des Abs. 2 des 
§ 57 der Regierungsvorlage, wonach Klagen auf 
Feststellung (nur) unter die Z 1 des Abs:l fallen, 
erscheint zu eng: sie könnten auch der Z 4 des 
Abs. 1 zugehörig sein. 

"-
Die besagte Einschränkung soll daher entfallen. 

Das Klammerzitat des § 228 ZPO (§ 57 Abs. 2 der 
Regierungsvorlage) ist verzichtbar, ohne daß damit 
eine materielle Änderung des ersten Satzes des 
Abs. 2 verbunden ist. 

Zu § 74: 

Vorbemerkungen 

Über die zu Beginn des Abs. 1 aufgezählten Vor~ 
fragen ist als Hauptfrage im Verwaltungsverfahren 
(§§ 355, 410 ASVG) zu entsc,heiden. 

Es handelt sich hiebei um jene V orfragen, die in 
den heutigen Leistungsstreitverfahren am häufig
sten auftreten. 

Wird eine solche V orfrage relevant, so wird der
zeit von den Schiedsgerichten der Sozialversiche
rung entweder das Verfahren unterbrochen und 
der Ausgang des (teils sehr lange dauernden) Ver
waltungsverfahrens abgewartet oder die V orfrage 
selbständig beurteilt und auf dieser Grundlage das 
Leistungsstreitverfahren entschieden (vgl. SV
Slg. 26209 ua.). 

Hat ein Schiedsgericht der Soziälversicherung 
den zweiten Weg gewählt und die Leistungsklage 
auf Grund seiner V orfragenbeurteilung abgewie
sen, so wird auch die Rechtsansicht vertreten, daß 
eine nachmalige gegenteilige Entscheidung der 
zuständigen Verwaltungsbehörde über diese V or
frage als Hauptfrage keinen Wiederaufnahmsgrund 
für das schiedsgerichtliche Verfahren begründe 
(vgl. SV-Slg. 20 849). 

Das heutige System birgt sohin zwei Gefahren 
für den Versicherten in sich: 
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Unterbricht das Schiedsgericht der Sozialversi
cherung das Leistungsstreitverfahren, ,so kann 
wegen des Verwaltungsverfahrens viel Zeit verstrei
chen, bis das schiedsgerichtliche Verfahren fortge
setzt wird. Während dieser gesamten Verfahrens'
dauer erhält aber der Versicherte keine Leistung. 

Unterbricht das Schiedsgericht der Sozialversi
cherung das Leistungsstreitverfahren nicht, weist es 
aber das Leistungsbegehren nur deshalb ab, weil es 
die Vorfrage für das Begehren des Klägers negativ 
beurteilt hat, während die Verw-altungsbehörde 
diese Frage als Hauptfrage nachher positiv 'ent
schieden hat, so läuft der' Versicherte dennoch 
Gefahr, daß ihm die beantra.gte Wiederaufnahme 
des (schieds-)gerichtlichen Verfahrens verweigert 
wird und er damit seinen ehedem zu Recht geltend 
gemachten Anspruch jedenfalls nicht mehr mit dem 
selben Stichtag durchzusetzen vermag. 

Dagegen soll durch zwei einander ergänzende 
Vorkehrungen Abhilfe geschaffen werden: 

a) Stellt sich eine der aufgezählten Vorfragen, so 
soll das Gericht sein Verfahren zu unterbrechen 
haben, bis im Verfahren der zuständigen Verwal
tungsbehörde (einschließlich jenem des Verwal
tungsgerichtshofs ) über die V orfrage als Haupt
frage abgesprochen ist. 

b) Unterbricht das Gericht das Verfahren und 
stellt der Kläger einen diesbezüglichen Antrag, so 
soll es die V orfrage - nach den Grundsätzen des 
Bescheinigungsverfahrens, sohin ohne umwendige 
Erhebungen - selbst zu beurteilen und bei Glaub
haftmachung des Anspruchs durch den Versicher
ten dem Versicherungsträger eine entsprechende 
vorläufige Leistungspflicht aufzuerlegen haben. 

Einem Rekurs gegen einen solchen Beschluß, mit 
dem behauptet wird, daß die obigen V oraussetzun
gen nicht vorlägen, soll eine aufschiebende Wir
kung nicht zuerkannt werden können, weil die Lei
stungsansprüche grundsätzlich von existentieller 
Natur sind. 

Die Verwirklichung dieses Systems beseitigte die 
für Versicherte heute gegebenen, oben geschilder
ten Gefahren bzw. Nachteile. 

Im einzelnen 

Zu Abs. 1: 

1. Die "maßgebende Beitragsgrundlage" ist jene 
Größe, die für die Höhe der Beiträge bzw. für die 
Bemessung der Leistungen maßgebend ist. 

2. Aus der Wendung "so ist das Verfahren zu 
unterbrechen" folgt, daß das Verfahren unterbro
chen werden muß, wenn eine der aufgezählten 
V orfragen strittig ist; das Gericht hat sohin keine 
dem § 190 Abs. 1 ZPO vergleichbare Wahlmöglich

'keit. 

3: Aus dem zweiten Satz ergibt sich, daß das 
Verfahren auch dann zu unterbrechen ist, wenn ein 

Verwaltungsverfahren über die V orfrage noch 
nicht anhängig ist. 

4. Dem Rekurs gegen den Unterbrechungsbe
schluß soll schon deshalb eine aufschiebende Wir
kung nicht zuerkannt weIden können, weil nicht 
einem Verfahren nach Abs. 2 der Boden entzogen 
werden können soll. 

Zu Abs. 2: 
1. Sollte das Rekursgericht eine vorläufig zuge

sprochene Leistung herabsetzen oder nicht mehr 
zusprechen, so folgt aus der V orläufigkeit des 
Zuspruchs einerseits sowie dem letzten Satz 'ande
rerseits, daß über eine allfällige Rückleistungs
pflicht des Versicherten erst nach dem Eintritt der 
Rechtskraft des über die Klage ergangenen Urteils 
entschieden werden kann, wobei wiederum die 
'Grundsätze des letzten Satzes' anzuwenden sein 
werden. 

2. Aus der sinngemäßen Aufwendung der für 
einstweilige Verfügungen geltenden Bestimmungen 
folgt unter anderem die Zweiseitigkeit des Rekurs
verfahrens sowie die 14tägige Rekursfrist (§ 402 
EO). 

Zu § 75 (§ 66 der Regierungsvorlage): 

1. Der Anwendbarkeit des Mahnverfahrens in 
Rechtsstreitigkeiten nach § 65 Abs. 1 Z 3 bedarf es 
nicht. Die diesbezügliche Wendung der Regie
rungsvorlage soll sohin ersatzlo,s entfallen. 

Im übrigen wurde der Abs. 1 nur verdeutlicht. 

2. Der Abs. 3 soll sicherstellen, daß künftig 
gerichtliche Vergleiche, die im Rahmen des Klage
begehrens geschlossen wurden, ohne die heute von 
der Rechtsprechung wiederholt gezogenen Ein
schränkungen (SV-Slg. 19085, 22375 ua.) rechts
wirksam sind. Dies geht auf diesbezügliche Anre
gungen Tom a n dis und F ase hin g s (D RdA 
1983, 229 f [239]) zurück. 

Zu § 82 (§ 73 der Regierungsvorlage): 

Die Aufnahme des Wortes "insbesondere" in die 
Einleitung des Abs. 3 ermöglicht es, künftig auch 
die Nichtangabe der Höhe der Bemessungsgrund
lage unter diese R~~elung einzuordnen; dies würde 
freilich noch eine Anderung der materiellen sozial
versicherungsrechtlichen Bestimmungen notwendig 
machen. 

Zu § 84 (§ 75 der Regierungsvorlage): 

Die Neufassung des letzten Satzes soll noch 
deutlicher machen, daß die Einbringung der Klage 

. beim Versicherungsträger (innerhalb der offenen 
Klagsfrist) als fristgerechte Klagserhebung anzuse
hen ist. 

3 
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Zu § 87 (§ 78 der Regierungsvorlage): 

1. Zur Klarstellung sei gesagt, daß der Abs. 5 
nicht auch jene Ärzte erfaßt, deren Tätigkeit sich 
auf die Erfüllung des (Krankenkassen -) Vertrags 
beschränkt: Sie werden hiebei weder auf Grund 
eines Arbeitsverhältnisses zum Versicherungsträger 
tätig noch von diesen als Sachverständige beschäf
tigt. 

2. Sachverständige, die gegenüber dem Haupt
verband der Sozialversicherungsträger oder 
bestimmten Versicherungsträgern· zusagen, im Fall 
ihrer Bestellung zum gerichtlichen Sachverständi
gen grundsätzlich geringere Gebühren anzuspre
chen, als sie nach dem GebAG 1975 verzeichnen 
dürfen, können dadurch den Anschein erwecken, 
auf Grund ihrer Zusage ein gewisses Naheverhält
nis zu den beklagten Versicherungsträgern zu 
haben, die ja die Sachverständigengebühren bezah
len müssen, was zu ihrer Ablehnung wegen Befan
genheit führen könnte. 

Zu § 88 (§ 79 der Regierungsvorlage): 

Die ausdrücklichen Anordnungen der Abs. 2 und 
3 des § 79 der Regierungsvorlage sind entbehrlich, 
weil sie sich im wesentlichen schon aus den allge
meinen Zivilverfahrensbestimmungen ergeben. 

Zu § 89 (§ 80 der Regierungsvorlage) : 

Soweit dies in Betracht kommt, soll sich der 
Abs. 1 auch auf die Rechtsstreitigkeiten nach § 65 
Abs. 1 Z 7 erstrecken. 

Zu § 90 (§ 81 der Regierungsvorlage): 

Auf Grund der vorgeschlagenen Vereinheitli
chung des Rechtsmittelsystems (siehe die §§ 44 bis 
48 sowie die Ausführungen hiezu) sollen für die 
Sozialrechtssachen nur noch die unverzichtbaren 
Sonderbestimmungen der §§ 81 Z 4 und 82 Z 3 der 
Regierungsvorlage vorgesehen werden. 

Zu § 91 (§ 84 der Regierungsvorlage): 

Es erscheint zweckmäßig, grundsätzlich keine 
Rückerstattungspflicht vorzusehen (Abs. 1), zumal 
der Abs. 2 des § 84 der Regierungsvorlage ohnedies 
kaum zum Tragen käme. 

Nur wenn die zugesprochene (und erhaltene) 
Leistung erschlichen wurde, soll sie zurückzuerstat
ten sein (Abs. 2). Eine Leistung wird dann als 
erschlichen anzusehen sein, wenn der Kläger 
bewußt eine entsprechende Handlung setzt, etwa 
eine faische Urkunde vorgelegt hat, die in der 
Folge die Grundlage für den Leistungszuspruch bil
dete. 

2. Der Abs. 3 entspricht dem Abs. 5 des § 84 der 
Regierungsvorlage. 

Zu § 96 Z 11 lit. b (§ 413 Abs. 4 und 5 ASVG): 

1. Die zum § 74 aufgezeigten Gründe .waren 
auch hier für die Neufassung insoweit maßgebend, 
als die schon heute geltende Pflicht zur Unterbre
chung des (schieds-)gerichtlichen Verfahrens 
immer wieder dazu führt, daß die Versicherten 
(Kläger) durch lange Zeit hindurch keine Leistung 
zu erhalten vermögen. 

2. Der erste Satz des Abs. 5 hat den geltenden 
ersten Satz zum Vorbild, der zweite, der vierte und 
fünfte Satz des Abs. 5 stimmen wortgleich mit dem 
geltenden zweiten, dritten und vierten Satz überein. 

3. Aus der im ersten Satz enthaltenen Wendung 
"wenn ein gerichtliches Verfahren noch nicht 
anhängig ist" sowie dem dritten Satz folgt, daß im 
Falle der Anhängigkeit eines gerichtlichen Verfah
rens der Landeshauptmann künftig nur noch den 
vorläufig zuständigen Sozialversicherungsträger zu 
bestimmen haben wird, während die von diesem 
(allenfalls) zu erbringende vorläufige Leistung vom 
Gericht festgesetzt werden soll. 

4. Hat der Versicherte die Klage gegen einen 
anderen Sozialversicherungsträger erhoben, so soll 
der vom Landeshauptmann als vorläufig zuständig 
bestimmter Sozialversicherungsträger von Gesetzes 
wegen (Mit-)Beklagter des gerichtlichen Verfah
rens werden und diesem die (allfällige) Leistungs
pflicht aufzuerlegen sein. 

Das folgt aus dem dritten Satz sowie dem Zitat 
des § 74 Abs. 2. 

5. Im übrigen sei bezüglich des Verfahrens auf 
die Ausführungen zum § 74 Abs. 2 hingewiesen. 

Zu § 92 (Regierungsvorlage): 

Dieser soll aus verfassungspolitIschen Gründen 
entfallen. 

Zu § 98 (§ 93 der Regierungsvorlage): 

1. Mit Rücksicht auf den Zeitablauf seit der Ein
bringungder Regierungsvorlage soll der Zeitpunkt· 
des Inkrafttretens um ein Jahr hinausgeschoben 
werden, damit die möglichst klaglose V ollziehbar
keit dieses Bundesgesetzes von Anfang an sicherge-
stellt werden kann. .' 

2. Da der § 92 der Regierungsvorlage entfallen 
soll, bedarf die gegenständliche Regelung nicht 
(mehr) des Verfassungsranges. 

Zu § 101 (§ 96 der Regierungsvorlage): 

Die dem Abs. 3 des § 96 der Regierungsvorlage 
zugrunde liegenden Erwägungen treffen auch auf 
die· Rechtsstreitigkeiten nach § 65 Abs. 1 Z 7 sowie 
auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes beim Verwaltungsgerichtshof anhängi-
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gen Verfahren zu, die künftig in die Zuständigkeit 
der Arbeits- und Sozialgerichte fallen sollen .. 

Es sollen daher auch die Arbeitsämter und der 
Verwaltungsgerichtshof genannt werden. 

Hebt der Verwaltungsgerichtshof die Entschei
dung der Verwaltungsbehörde (des Einigungsamtes 
oder des Arbeitsamtes) nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes auf, so hat die neuerliche Entschei
dung dennoch wiederum die belangte Behörde und 
nicht das Arbeits- und Sozialgericht zu treffen. 

Dr. Helga Hieden 

Berichterstatter 

Zu § 99 4er Regierungsvorlage: 

Diese Bestimmung ist vor allem im Hinblick auf 
die §§ 79 bis 82 GOG entbehrlich; sie soll deshalb 
ersatzlos entfallen. . 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Justiz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 

-I. wolle dem a n g e s chI 0 s sen enG e set z - ,. 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 198501 18 

Mag. Kabas 

Obmann 
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14 527 der Beilagen 

xxx. Bundesgesetz . vom xxxxxx über die 
Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit (Arbeits

und Sozialgerichtsgesetz - ASGG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ERSTES HAUPTSTüCK 

Einrichtung der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 

§ 1. Dieses Bundesgesetz ist auf Arbeitsrechtssa
chen nach § 50 und Sozialrechtssachen nach § 65 
anzuwenden, soweit nichts anderes angeordnet ist. 

§ 2. (1) Zur Entscheidung über Arbeits- und 
Sozialrechtssachen sind die ordentlichen Gerichte 
berufen; soweit nichts anderes angeordnet ist, sind -
die für die Gerichtsbarkeit in bÜrgerlichen Rechts
sachen geltenden Vorschriften anzuwenden. 

(2) In Wien wird ein Gerichtshof erster Instanz 
errichtet, der die Bezeichnung ,,Arbeits- und 
Sozialgericht Wien" führt. 

(3) Der Sprengel des Arbeits- und Sozialgerichts 
Wien umfaßt das Gebiet des Sprengels des Landes
gerichts für Zivilrechtssachen Wien. 

(4) Soweit nichts anderes angeordnet ist, sind die 
Vorschriften für die Landes- und Kreisgerichte 
auch auf das Arbeits- und Sozialgericht Wien anzu
wenden. 

ZWEITES HAUPTSTÜCK 

I. Abschnitt - Zuständigkeit 

1. Sachliche Zuständigkeit 

§ 3. In erster Instanz sind die Landes- und Kreis
gerichte, für den Sprengel des Landesgerichts für 
Zivilrechtssachen Wien das Arbeits- und Sozialge
richt Wien zur Entscheidung in Arbeits- und 
Sozialrechtssachen zuständig. 

2. Örtliche Zuständigkeiten 

1. Unterabschnitt - Arbeitsrechtssachen 

§ 4. (1) Für die im § 50 Abs. 1 genannten Rechts
streitigkeiten ist nach Wahl des Klägers örtlich 
zuständig 

1. in den Fällen der Z 1 bis 3 auch das Gericht, 
in dessen Sprengel 
a) der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt während des 
Arbeitsverhältnisses hat oder wo er ihn im 
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsver
hältnisses hatte, 

b) das Unternehmen seinen Sitz hat, 
c) regelmäßig wenigstens ein Teil der Arbeit 

zu leisten ist oder, sofern das Arbeitsver
hältnis beendet ist, zuletzt zu leisten war 
oder 

d) das Entgelt zu zahlen ist oder, sofern das 
Arbeitsverhältnis beendet ist, zuletzt zu 
zahlen war; 

2. in den Fällen der Z 4 nur das Gericht, in des
sen Sprengel 
a) die juristische Person ihren Sitz hat, 
b) die Ruhegenüsse oder sonstigen Leistun

gen auszuzahlen sind oder 
c) der Kläger seinen Wohnsitz oder gewöhn

lichen Aufenthalt hat; 
3. in den Fällen der Z 5 und 6 nur das Gericht, 

in dessen Sprengel 
a) die Bauarbeiter-Urlaubskasse beziehungs

weise die Gehaltskasse ihren Sitz oder 
b) der Kläger seinen Wohnsitz oder gewöhn

lichen Aufenthalt hat. 

(2) Das Wahlrecht des Klägers nach Abs; 1 
besteht auch in den Fällen, in denen die Rechts
streitigkeit von einer im § 52 genannten ~erson 
geführt wird. . 

§ 5. (1) Für die im § 50 Abs. 2 genannten Rechts
streitigkeiten, die sich auf den Zentralbetriebsrat 
oder den Zentralbetriebsratsfonds beziehen, ist nur 

, das Gericht örtlich zuständig, in dessen Sprengel 
das Unternehmen seinen Sitz hat. 

(2) Sonst ist für die im § 50 Abs. 2 genannten 
Rechtsstreitigkeiten nur das Gericht örtlich zustän
dig, in dessen Sprengel sich der Betrieb befindet, 
auf den sich die Rechtsstreitigkeit bezieht. 

§ 6. Ist im Inland keiner der in den §§ 4 und 5 
genannten Gerichtsstände gegeben, so ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Sprengel sich 
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eine Zweigniederlassung des Unternehmens befin
det. 

2. Unterabschnitt - Sozialrechtssachen 

§ 7. (1) Für die im § 65 Abs. 1 Z 1,2,4 bis 6 und 
8 genannten Rechtsstreitigkeiten ist nur das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Sprengel der Wohnsitz 
oder gewöhnliche Aufenthalt des Versicherten 
liegt .. 

(2) Hat der Versicherte keinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, so ist nur das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Sprengel der 
Sitz des Beklagten liegt. 

(3) Verlegt der Versicherte während des Verfah
rens, jedoch vor S-chluß der mündlichen Streitver
handlung erster Instanz im Inland seinen Wohnsitz 
(gewöhnlichen Aufenthalt), sodaß er im Sprengel 
des angerufenen Gerichts weder Wohnsitz noch 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, so geht; wenn er dies 
geltend macht (§ 38 Abs: 3), die Zuständigkeit auf 
das Gericht des neuen Wohnsitzes (gewöhnlichen 
Aufenthalts) über. 

(4) Für die im § 65 Abs. 1 Z 3 genannten Rechts
streitigkeiten. ist nur das Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Sprengel der Sitz des Klägers, für die im 
§ 65 Abs. 1 Z 7 genannten Rechtsstreitigkeiten nur 
das Gericht, in dessen Sprengel der Sitz des Beklag-
ten liegt. . 

3. Gerichtsstand des Zusammenhanges 

§ 8. (1) Wenn bei einem nach den §§ 4 bis 6 
zuständigen Gericht eine Arbeitsrechtssache anhän
gig ist oder gleichzeitig anhängig gemacht wird, so 
kann, wenn mindestens eine Person in bei den 
Rechtsstreitigkeiten Partei ist, bei demselben 
Gericht - ohne Rücksicht auf die §§ 4 bis 6 - ein 
damit im tatSächlichen oder rechtlichen Zusam
menhang stehender Anspruch nach § 50 eingeklagt 
werden. 

(2) Unter diesen Voraussetzungen kann bei dem 
im Abs. 1 bezeichneten Gericht auch ein anderer 
zivilrechtlicher Anspruch zwischen einem Arbeitge
ber und einem Arbeitnehmer, zwischen einem 
Arbeitgeber und einem Dritten oder einem Arbeit
nehmer und einem Dritten eingeklagt werden, 
sofern für die Geltendmachung dieses Anspruchs 
nicht eine ausschließliche Zuständigkeit eines ande
ren Gerichts gegeben ist, die auch durch eine Par
teienvereinbarung nicht geändert werden könnte. 

4. Zuständigkeits- und Schiedsgerichtsvereinbarun
gen 

§ 9. (1) In Arbeits- und Sozialrechtssachen kann 
durch Parteienvereinbarung die sachliche Zustän
digkeit nicht, die örtliche Zuständigkeit nur für 
einen bestimmten einzelnen Rechtsstreit der im 
§ 50 Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Art sowie für 

besondere Feststellungsverfahren nach § 54 Abs. 1 
geändert werden. 

(2) Eine Vereinbarung der Parteien, wonach ein 
Rechtsstreit durch einen oder mehrere Schiedsrich
ter entschieden werden soll, ist in Arbeitsrechtssa
chen nach § 50 Abs. 2 und in Sozialrechtssachen 
'unwirksam; in Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs. 1 
ist eine solche Vereinbarung nur für bereits ent
standene Streitigkeiten wirksam; zur Aufhebung 
von Schiedssprüchen ist das zuständige Landes
(Kreis)gericht als Arbeits- und Sozialgericht (§ 36) 
berufen. 

11. Abschnitt - Besondere Organisationsbestim
mungen 

Ausübung der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 

§ 10. (1) Soweit nichts anderes angeordnet ist, 
wird d'ie Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit in Sena
ten ausgeübt. 

(2) Die Senate sind aus Richtern und fachkundi
gen Laienrichtern zusammenzusetzen; ein Richter 
hat den Vorsitz zu führen. 

Zusammensetzung der Senate und die allgemeinen 
Aufgaben des Vorsitzenden 

§ 11. (1) Die Senate der Landes(Kreis)gerichte 
haben sich aus einem Richter und zwei fachkundi
gen Laienrichtern, die. Senate der Oberlandesge
richte und die einfachen Senate des Obersten 
Gerichtshofs (§ 6 des' Bundesgesetzes über den 
Obersten Gerichtshof, BGBI. Nr. 328/1968) aus 
drei Richtern und zwei fachkundigen Laienrichtern 
zusammenzusetzen. 

(2) Der Dreiersenat des Obersten Gerichtshofs 
hat sich ausschließlich aus drei Richtern, der ver
stärkte Senat aus sieben Richtern und vier fachkun
digen Laienrichtern (§§ 7 und 8 des Bundesgesetzes 
über den Obersten Gerichtshof) zusammenzuset
zen. 

(3) Der § 7 a Abs. 1 und 2 JN; RGBI. 
Nr. 11111895, ist nicht anzuwenden; die sonstigen 
Bestimmungen über die Aufgaben des Vorsitzen
den bleiben unberührt. 

Grundsätze der Senatsbildung 

§ 12. (1) Die für die jeweilige Rechtsstreitigkeit 
zuzuziehenden fachkundigen Laienrichter werden 
durch ihre Ladung vom Vorsitzenden bestimmt; 
vorbehaltlich des Abs. 3 zweiter Halbsatz haben sie 
je zur Hälfte dem Kreis der Arbeitgeber und dem 
der Arbeitnehmer anzugehören. 

(2) In Arbeitsrechtssachen sollen die fachkundi
gen Laienrichter den Berufsgruppen der an der 
Rechtsstreitigkeit beteiligten Parteien angehören. 

(3) In Sozialrechtssachen sollen die fachkundi
gen Laienrichter den Berufsgruppen der Versicher-

527 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 15 von 35

www.parlament.gv.at



16 527 der Beilagen 

ten und ihrer Arbeitgeber angehören, wenn im Ein
zelfall besondere Kenntnisse bezÜglich der Berufs
ausübung der Versicherten von Bedeutung sein 
können; in Streitsachen nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, BGBL . Nr. 560/1978, 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBL 
Nr. 559/1978, dem Bundesgesetz über die Sozial
versicherung freiberuflich selbständig Erwerbstäti
ger, BGBL Nr. 624/1978, dem Bundesgesetz über 
die Gewährung der Leistung der Betriebshilfe (des 
Wochengeldes) an Mütter, die in der gewerblichen 
Wirtschaft oder in der Land- und Forstwirtschaft 
selbständig erwerbstätig sind, BGBL Nr.359/1982, 
und - wenn der Kläger ein Notar ist - nach dem 
NotarversicheruI).gsgesetz 1972, BGBI. Nr. 66, 
haben alle fachkundigen Laienrichter dem Kreis 
der Arbeitgeber anzugehören. 

(4) Aus den für den Kreis der Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer beziehungsweise für eine Berufs
gruppe gewählten (entsandten) fachkundigen 
Laienrichtern sollen diese vom Vorsitzenden für 
die verschiedenen Rechtsstreitigkeiten in abwech
selnder Folge bestimmt werden, wobei auf die Ein'
fachheit, Raschheit und Zweckmäßigkeit des ein
zelnen Verfahrens sowie - besonders in den Fällen 
des § 35 Abs.7 und 9 - auf den Wohnsitz, 
gewöhnlichen Aufenthalt oder Beschäftigungsort 
der fachkundigen Laienrichter und auf ihre Heran-

. ziehung in möglichst gleichem Ausmaß Bedacht zu 
nehmen ist. 

(5) Sind für eine Berufsgruppekeine fachkundi
gen Laienrichter gewählt (entsandt) oder stehen sie 
nicht ohne Schwierigkeiten zur Verfügung, so sol
len die fachkundigen Laienrichter artverwandten. 
Berufsgruppen angehören. 

(6) Bei der Bestimmung der fachkundigen Laien
richter soll sich die Senatszusammensetzung (§ 412 
ZPO) nicht ändern; soweit dies nicht vermieden 
werden kann, sind die Gründe hiefür im Akt festzu
halten. 

Abstimmung 

§ 13. (1) Im Verfahren erster Instanz haben 
zuerst die fachkundigen Laienrichter ihre Stimme 
abzugeben, und zwar der an Lebensjahren ältere 
vor dem an Lebensjahren jüngeren. 

(2) Im Rechtsmittelverfahren gilt der Abs. 1 mit 
der Maßgabe, daß vor den fachkundigen Laienrich
tern der Berichterstatter seine Stimme abzugeben 
hat. 

Geschäftsverteilung 

§ 14. Arbeits- und Sozialrechtssachen sind bei 
den Gerichtshöfen erster und zweiter Instanz 
jeweils zwei Vorsitzenden (Senaten) zuzuweisen, 
einer größeren Anzahl von Vorsitzenden (Senaten) 
nur dann, wenn zwei Vorsitzende (Senate) bereits 
ausgelastet sind; die zusätzliche Anzahl an V orsit-

zenden (Senaten) soll so gering wie möglich sein. 
Den ein~elnen Vorsitzenden' (Senaten) sind 
Arbeits- und Sozialrechtssachen in gleichem Ver
hä�tnis zueinander zuzuweisen. 

III. Abschnitt - Stellung, Wahl (Entsendung) und 
pflichten der fachkundigen Laienrichter 

Ehrenamt 

§ 15. Das Amt des fachkundigen Laienrichters ist 
ein Ehrenamt; gerichtlichen Ladungen hat er nach
zukommen. 

Stellung des fachkundigen Laienrichters 

§ 16. Die fachkundigen Laienrichter sind in Aus
übung ihres Amtes unabhängig; sie haben hiebei die 
mit dem Richteramt verbundenen Befugnisse in vol
lem Umfang. 

Amtsdauer der fachkundigen Laienrichter 

§ 17. (1) Die fachkundigen Laienrichter werden 
für eine einheitliche Amtsdauer von fünf Jahren 
gewählt (entsandt); ihre Wiederwahl (Wiederent
sendung) ist zulässig. 

(2) Die erste einheitliche Amtszeit· beginnt mit 
dem 1. Jänner 1987. 

(3) Das Amt von fachkundigen Laienrichtern, die 
innerhalb der einheitlichen fünf jährigen Amtszeit 
gewählt (entsandt) worden sind, endet mit deren 
Ablauf. 

(4) Nach Ablauf ihrer Amtszeit haben die fach
kundigen Laienrichter ihr Amt jedoch so lange wei
ter auszuüben, bis die für die nächste Amtszeit 
Gewählten (Entsandten) ihr Gelöbni~ geleistet 
haben. 

Aufforderung zur Durchführun g der Wahlen und 
zur Vorbereitung der Entsendungen 

§ 18. (1) Ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit der 
fachkundigen Laienrichter haben die Präsidenten 
der Gerichtshöfe die gesetzlichen beruflichen Ver
tretungen und die Personalvertretungen sowie die 
zuständigen Organe der Gebietskörperschaften 
unter gleichzeitiger Mitteilung der voraussichtli
chen Anzahl der mit Arbeits- und Sozialrechtssa
chen zu betrauenden Vorsitzenden (Senate) schrift
lich aufzufordern, die Wahlen (die Entsendungen) 
so rechtzeitig vorzunehmen, daß die neu zu wäh
lenden (zu entsendenden) fachkundigen Laienrich
ter ihr Amt ab dem Beginn der neuen einheitlichen 
Amtszeit ausüben können. 

(2) Diese Mitteilung hat von dem während der 
folgenden Amtsdauer zu erwartenden Anfall und 
der Geschäftsverteilung auszugehen. 

Aktives Wahlrecht 

§ 19. (1) Die gesetzlichen beruflichen Vertretun
gen (§§ 20 und 21 Abs. 1 bis 3) sowie die Zentral-

i 
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ausschüsse nach dem Bundes-Personalvertretungs
gesetz, BG BI. N r. 133/1967, und die landes gesetz
lich eingerichteten Personalvertretungen der Lan
desbediensteten in den Ländern und der 
Gemeinde(Magistrats)bediensteten in denjenigen 
Gemeinden, in denen ein Landes- oder Kreisgericht 
seinen Sitz hat oder regelmäßig einen Gerichtstag 
abhält, haben die fachkundigen Laienrichter durch 
die vorgesehenen Wahlkörper zu wählen. 

(2) Die Wahlkörper der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen auf Bundesebene sind zur Wahl der 
fachkundigen Laienrichter für die Oberlandesge
richte und den Obersten Gerichtshof, diejenigen 
auf Landesebene zur Wahl der fachkundigen 
Laienrichter für die jeweiligen Landes- und Kreis
gerichte berufen. 

(3) Soweit Wahlkörper von gesetzlichen berufli~ 
chen Vertretungen auf Landesebene nicht vorgese
hen sind, sind die Wahlkörper auf Bundesebene 
auch zur Wahl der fachkundigen Laienrichter für 
die Landes- und Kreisgerichte berufen. 

(4) Es sind zur Wahl der fachkundigen Laien
richter für den Obersten Gerichtshof sowie für die
jenigen Gerichtshöfe erster und zweiter Instanz, 
die für das betreffende Land zuständig sind, beru
fen: 

1. in Tirol die Sektionsversammlungen der Sek
tion Dienstgeber und der Sektion Dienstneh
mer in der Landwirtschaftskammer; 

2. in Vorarlberg die Sektionsversammlungen der 
Landwirte und der land- und fortswirtschaftli
chen Dienstnehmer in der Landwirtschafts
kammer; 

3. in den übrigen Ländern die Vollversammlung 
der jeweiligen Landwirtschaftskammer; 

4. in Niederösterreich, Oberösterreich, Salz
burg, Kärnten und Steiermark die Vollver
sammlung der' jeweiligen Landarbeiterkam
mer; 

5. im Burgenland und in Wien die Vollversamm
lung der jeweiligen Kammer für Arbeiter und 
Angestellte. 

(5) Die Zentralausschüsse nach dem Bundes-Per
sonalvertretUngsgesetz sind- mit Ausnahme der 
Zentralausschüsse der Landeslehrer - zur Wahl 
der fachkundigen Laienrichter für sämtliche 
Gerichtshöfe berufen, die Zentralausschüsse der 
Landeslehrer nach dem Bundes-Personalvertre~ 
tungsgesetz sowie die landesgesetzlich eingerichte
ten Personalvertretungen der Landesbediensteten 
in den Ländern und der Gemeinde(Magistrats)
bediensteten in denjenigen Gemeinden, in denen 
ein Landes- oder Kreisgericht seinen Sitz hat oder 
regelmäßig einen Gerichtstag abhält, für den Ober
sten Gerichtshof und diejenigen Gerichtshöfe erster 
und zweiter Instanz, die für das betreffende Land 
zuständig sind. 

Wahlkörper der Arbeitgeber 

§ 20. (1) Wahlkörper der Arbeitgeber auf Bun
desebene für die in der Anlage .I 1 genannten 
Berufsgruppen sind: 

1. für die Berufsgruppe 1 der Kammertag der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 

2. für die Berufsgruppe 2 
a) die Vollversammlung der Österreichi-

schenÄrztekammer, . 
b) die Delegierten der Abteilungsversamm

lung der selbständigen Apotheker der 
Österreichischen Apothekerkammer, 

c) die Hauptversammlung der Österreichi
schen Dentistenkammer, 

d) die Vertreterversammlung des Österrei
chischen Rechtsanwaltskammertags, 

e) der Delegiertentag der Österreichischen 
Notariatskammer, 

f) die Hauptversammlung der Patentan
waltskammer, 

g) der Kammertag der Kammer der Wirt
schaftstreuhänder, 

h) der Kammertag der Bundesingenieurkam
mer, 

i) die Hauptversammlung der Bundeskam
mer der Tierärzte Österreichs. 

(2) Wahlkörper der Arbeitgeber auf Landesebene 
sind: 

1. für die Berufsgruppe 1 die Vollversammlung 
der jeweiligen Landeskammer der gewerbli
chen Wirtschaft, 

2. für die Berufsgruppe 2 
a) die Vollversammlung der jeweiligen Ärz

tekammer, 
b) die Plenarversarilmlung der jeweiligen 

Rechtsanwaltskammer, 
c)die jeweilige Versammlung der Gruppe 

der Notare des Notariatskollegiums, 
d) die Kammervollversammlung der .jeweili

gen Ingenieurkammer, 
e) die Hauptversammlung der jeweiligen 

Landeskammer der Tierärzte Österreichs. 

(3) Wahlkörper der Arbeitgeber für die Berufs
gruppe 3 sind für die im § 19 Abs. 4 genannten 
Bereiche: . 

1. in Tirol die Sektionsversammlung der Sektion 
Dienstgeber in der Landwirtschaftskammer, 

2. in Vorarlberg die Sektionsversammlung der 
Landwirte in der Landwirtschaftskammer, 

3. in den übrigen Ländern die Vollversammlung 
der jeweiligen Landwirtschaftskammer. 

Wahlkörper der Arbeitnehmer 

§ 21. (1) Wahlkörper der Arbeitnehmer auf Bun- • 
des ebene für die in der Anlage .I 1 genannten /1 
Berufsgruppen 5 bis 7 ist die Hauptversammlung 
des Österreichischen Arbeiterkammertags. 

(2) Wahlkörper der Arbeitnehmer auf Landes
ebene für die Berufsgruppen 5 bis 7 sind die Voll-
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versammlungen der jeweiligen Kammer für Arbei
ter und Angestellte. 

(3) Wahlkörper für die Arbeitnehmer der Berufs
gruppe 8 sind für die im § 19 Abs. 4 genannten 
Bereiche: 

1. im Burgenland und in Wien die Vollversamm
. lung der jeweiligen Kammer für Arbeiter und 

Angestellte, . 
2. in Tirol die Sektionsversammlung der Sektion 

Dienstnehmer in der Landwirtschaftskammer, 
3. in Vorarlberg die Sektionsversammlung der 

land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer 
in der Landwirtschaftskammer, 

4. in den übrigen Ländern die Vollversammlung 
der jeweiligen Landarbeiterkammer. 

(4) Wahlkörper für die Arbeitnehmer de~ Berufs
gruppe 9 sind für die im § 19 Abs. 5 genannten 
Bereiche die Zentralausschüsse nach dem Bundes
Personalvertretungsgesetz sowie die landesgesetz
lich eingerichteten Personalvertretungen der Lan
desbediensteten in den Ländern und der 
Gemeinde(Magistrats)bediensteten in denjenigen 
Gemeinden, in denen ein Landes- oder ,Kreisgericht 
seinen Sitz hat oder regelmäßig einen Gerichtstag 
abhält. 

Wahlvorschläge 

§ 22. (1) Die zuständigen Organe der gesetzli
chen beruflichen Vertretungen haben den Wahl
körpern Wahlvorschläge vorzulegen; diese haben je 
Gerichtshof zumindest so viele. Bewerber zu enthal
ten, wie dies der jeweils zu wählenden Anzahl an 
fachkundigen Laienrichtern entspricht. 

(2) Jedes Mitglied eines Wahlkörpers kann einen 
weiteren Wahlvorschlag vorlegen. 

(3) Die in die Wahlvorschläge aufgenommenen 
Personen müssen das passive Wahlrecht nach § 24 
besitzen. 

Wahl der fachkundigen Laienrichter 
. \ . 

§ 23. Die Wahl der fachkundigen Laienrichter ist 
von den Wahlkörpern durchzuführen, und zwar 
nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts. 
Wird nur ein .Wahlvorschlag vorgelegt, so sind die 
fachkundigen Laienrichter mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gewählt. 

Passives Wahlrecht 

§ 24. Zu fa~hkundigen Laienrichtern dürfen nur 
Personen gewählt werden, die 

1. das 24. Lebensjahr vollendet und das 
65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 

2. zur Übernahme des Amtes bereit sind; 
3. der Berufsgruppe angehören, für die die fach

kundigen Laienrichter zu wählen sind; Funk
tionäre und Arbeitnehmer gesetzlicher Inter
essenvertretungen und kollektivvertragsfähi
ger freiwilliger Berufsvereinigungen gelten 

hiebei als Angehörige der von ihnen vertrete
nen Berufsgruppe (Berufsgruppen) ; und im 
übrigen 

4. die Voraussetzungen für das Wahlrecht zum 
Nationalrat erfüllen. 

Entsendung von fachkundigen Laienrichtern 
durch Gebietskörperschaften als Arbeitgeber 

§ 25. (1) Der Bund, die Länder und diejenigen 
Gemeinden, in denen ein Landes- oder Kreisgericht 
seinen Sitz hat, haben die fachkundigen Laienrich
ter für die Berufsgruppe 4 zu entsenden; für den 
Bund obliegt diese Entsendung dem Bundeskanz
ler. 

(2) Der § 24 Z 1,2 und 4 gilt sinngemäß; außer
dem darf nur eine solche Person als fachkundiger 

, Laienrichter entsandt werden, die in einem aufrech
ten Dienstverhältnis zur entsendenden Gebietskör
perschaft steht. 

Anzahl der zu wählenden (zu entsendenden) fach
kundigen Laienrichter 

§ 26. (1) Je Vorsitzenden eines mit Arbeits- und 
Sozialrechtssachen betrauten Senates des Jeweiligen 
Gerichtshofs ist mindestens die folgende Anzahl 
von fachkundigen Laienrichtern zu wählen (zu ent
senden): 

1. fürdie Berufsgruppe 1: 35 fachkundige Laien-
richter; . 

2. für die Berufsgruppe 2: insgesamt 10 fachkun
dige Laienrichter; 

3. für die Berufsgruppen 3 und 8:je insgesamt 
10 fachkundige Laienrichter; 

4. für die Berufsgruppen 4 und 9: je insgesamt 
10 fachkundige Laienrichter; 

5. für die Berufsgruppen 5 bis 7: je 15 fachkun
dige Laienrichter. 

(2) Für die in der Berufsgruppe 8 genannten 
Untergruppen A und B können gesondert fachkun
dige Laienrichter gewählt werden. 

(3) Sind für eine Berufsgruppe mehrere Wahl
körper (Entsendungsberechtigte) zur Wahl (Ent
sendung) von fachkundigen Laienrichtern berufen, 
so sollen sie sich über .die Anzahl der von ihnen 
jeweils zu wählenden (zu entsendenden) fachkun
digen Laienrichter verständigen, um die Erreichung 
der vorgesehenen Gesamtzahl sicherzustellen. Hie
bei sollen sie auf den auf ihre Mitglieder (ihren 
wahrzunehmenden Interessenbereichen) voraus
sichtlich entfallenden Jahresanfall an Arbeits- und 
Sozialrechtssachen Bedacht nehmen. 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses (der Entsen~ 
dung) 

§ 27. Das Wahlergebnis (die verfügte Entsen
dung) ist dem Präsidenten des Gerichtshofs .unter 
Angabe des Zeitpunktes der Wahl (Entsendung) 
sowie des V or- und Familiennamens, des Geburts-
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datums, des Berufs, der Anschrift und der Berufs
gruppe (Untergruppe) jeder einzelnen zum fach
kundigen Laienrichter gewählten (als fachkundiger 
Laienricht~r entsandten) Person mitzuteilen. 

Unvereinbarkeit 

§ 28. Ein fachkundiger Laienrichter darf nicht 
gleichzeitig 

1. fachkundiger Laienrichter aus dem Kreis der 
Arbeitgeber und aus dem Kreis der Arbeitneh-
mer sein oder . 

2. für einen im Instanzenzug übergeordneten 
Gerichtshof gewählt (entsandt) werden. 

Gelöbnis 

§ 29. (1) Die zu fachkundigen Laienrichtern 
gewählten (entsandten) Personen haben vor ihrer 
ersten Verwendung als Beisitzer dem Präsidenten 
des Gerichtshofs, für den sie gewählt (zu dem sie 
entsandt) worden sind, folgendes Gelöbnis zu lei
sten: 

"Ich gelobe, die Verfassung und die anderen 
Gesetze der Republik Österreich unverbrüchlich zu 
beachten, die Pflichten meines Amtes gewissenhaft, 
uneigennützig, unparteiisch und ohne Unterschied 
der Person - besonders ohne Rücksicht auf deren 
Angehörigkeit zum Kreis der Arbeitgeber oder der 
Arbeitnehmer - zu erfüllen und lias Amtsgeheim
nis zu wahren." 

(2) Der Präsident des Gerichtshofs kann die 
Abnahme des Gelöbnisses den Vorsitzenden der 
Senate überlassen. 

(3) Die Leistung des Gelöbnisses ist in das Beei
digungsbuch einzutragen. 

_ (4) Nach Leistung des Gelöbnisses ist dem fach
kundigen Laienrichter gebührenfrei eine Urkunde 
auszustellen. Sie hat zu enthalten: 

1. den Vor- und Familiennamen, das Geburtsda
. turn und den Beruf des fachkundigen Laien

richters, 
2. das Gericht, die Berufsgruppe (Untergruppe), 

für die der fachkundige Laienrichter gewählt 
(entsandt) worden ist, und die Zugehörigkeit 
zum Kreis der Arbeitgeber oder zu dem der 
Arbeitnehmer, . 

3. die Amtsdauer und 
4. einen Hinweis auf das Gelöbnis und dessen 

Wortlaut. 

(5) Die fachkundigen Laienrichter dürfen ihr 
Amt erst nach Leistung des Gelöbnisses ausüben: 

Amtsenthebung 

§ 30. (1) Ein fachkundiger Laienrichter ist seines 
Amtes zu entheben, wenn 

1. er nicht nach § 23 gewählt (nach § 25 Abs. 1 
entsandt) worden ist; 

2. im Zeitpunkt seiner Wahl (Entsendung) 
a) sein passives Wahlrecht (die Entsendungs

voraussetzungen) nach § 24 (§ 25 Abs. 2) _ 
nicht gegeben war (waren) oder 

b) Umstände vorlagen, mit denen das Amt 
eines fach.kundigen Laienrichters unver
einbar ist; 

3. nach seiner Wahl (Entsendung) 
a) sein passives Wahlrecht (die Entsendungs

voraussetzungen) nach § 24 Z 2 und 4-
(§ 25 Abs. 2) weggefallen ist (sind) oder 

b) Umstände eingetreten sind, mit denen das 
Amt eines fachkundigen Laienrichters 
unvereinbar ist; 

4. er ohne genügende Entschuldigung die 
Pflichten seines Amtes wiederholt vernachläs
sigt; 

5. er ein Verhalten setzt, das dem Ansehen des 
Amtes eines fachkundigen Laienrichterszuwi
derläuft; 

6. er die Leistung des Gelöbnisses verweigert 
oder 

7. er selbst um seine Amtsenthebung ersucht. 

(2) Ferner sind ihres Amtes zu entheben: 
1. ein gewählter fachkundiger Laienrichter, der 

die Voraussetzung nach § 24 Z 3 verliert, 
wenn er zum fachkundigen Laienrichter des 
anderen Kreises wählbar wird, oder 

2. ein entsandter fachkundiger Laienrichter, des
sen Dienstverhältnis' zur entsendenden 
Gebietskörperschaft nicht mehr aufrecht ist. 

(3) Über die Enthebung nach Abs. 1Z 1 bis 4 
und 6 sowie Abs. 2 hat das Gericht, das im Sinne 
des § 90 RDG, BGBI. Nr. 305/1961, Dienstgericht 
wäre, in dem nach § 93 Abs. 1 RDG vorgesehenen 
Verfahren, über die Enthebung nach Abs. 1 Z 5 das 
Gericht, das im Sinne des § 111 RDG Disziplinar
gericht wäre, in dem nach §§ 112 bis 120, 122 bis 
149, 151, 1521it. a, 153, 154, 155 Abs. 1, 157, 161 
bis 165 vorgesehenen Verfahren mit der Maßgabe 
zu entscheiden, daß außer der Enthebung keine 
Strafe verhängt werden darf. 

(4) Über die Enthebung nach Abs. 1 Z 7 hat der 
Präsident desjenigen Gerichtshofs zu entscheiden, 
für den .der fachkundige Laienrichter gewählt (zu 
dem er entsandt) worden ist. 

Meldepflicht 
§ 31. Die fachkundigen Laienrichter haben dem 

Präsidenten des Gerichtshofs ( dem Vorsitzenden 
des Senats) umgehend bekanntzugeben: 

1. jeden Umstand, der sie daran hindert, einer 
Ladung als fachkundiger Laienrichter nach.
zukommen, 

2. jeden Wohnungswechsel, 
3. das Eintreten einer länger dauernden Verhin

derung an ihrer .AIDtsausübung, 
4. den Eintritt einer Unvereinbarkeit und 
5. den Verlust ihres passiven Wahlrechts nach 

§ 24 Z 2 bis 4 beziehungsweise der diesbezüg-
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lichen Entsendungsvoraussetzungen (§ 25 
Abs.2). 

Entschädigung 

§ 32. Fachkundige Laienrichter haben Anspruch 
auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie 
auf Entschädigung für Zeitversäumnis entspre
chend den für Zeugen geltenden Bestimmungen 
des GebAG 1975, BGBL Nr. 136, wobei sich der in 
dessen § 18 Abs. 2 jeweils genannte Be~rag um die 
Hälfte erhöht. 

Listen der fachkundigen Laienrichter - Einsichts
recht 

§ 33. (1) Die fachkundigen Laienrichter sind mit 
ihren Vor- und Familiennamen, ihren Geburtsda
ten, den Zeitpunkten ihrer Wahl (Entsendung), 
ihren Berufen und Anschriften in Listen getrennt 
nach ihrer Zugehörigkeit zum Kreis der Arbeitge
ber und zu dem der Arbeitnehmer zu erfassen, und 
zwar innerhalb der jeweiligen Liste getrennt nach 
den sich aus der Anlage ./1 ergebenden Berufs
gruppen. 

(2) Jedem, der ein rechtliches Interesse an der 
Kenntnis der gewählten (entsandten) fachkundigen 
Laienrichter glaubhaft macht, ist Einsicht in Listen 
zu gewähren, die die Angaben nach Abs.l, jedoch 
nicht die Anschriften, der fachkundigen Laienrich
ter enthalten. 

(3) Die Listen sind vom Präsidenten des jeweili
gen Gerichtshofs zu führen; er hat, sofern ein 
rechtliches Interesse nicht ausreichend glaubhaft 
gemacht wird, durch unanfechtbaren Beschluß die 
Einsichtnahme abzulehnen. 

Ablehnung von fachkundigen Laienrichtern 

§ 34. Fachkundige Laienrichter können auch 
deshalb abgelehnt werden, weil sie im Zeitpunkt 
ihrer Wahl (Entsendung) oder danach vom passi
ven Wahlrecht nach § 24 Abs. 1 Z 2 bis 4 ausge
schlossen waren (die diesbezüglichen Entsendungs
voraussetzungen nach § 25 Abs. 2 nicht erfüllt 
haben) oder weil Umstände vorliegen, mit denen 
das Amt eines fachkundigen Laienrichters unver
. einbar ist. 

IV. Abschnitt - Gerichtstage, Orte der Beru
fungsverhandlungen 

§ 35. (1) Der Bundesminister für Justiz hat die 
Abhaltung regelmäßiger Gerichtstage in Arbeits
und Sozialrechtssachen am Sitz eines Bezirksge
richts durch Verordnung anzuordnen, wenn 

1. für die Personen, die sich im Sprengel dieses 
oder eines benachbarten Bezirksgerichts auf
halten, das Erscheinen vor dem' Lan
des(Kreis)gericht mit Schwierigkeiten verbun
den wäre und 

2. der aus dem Bezirksgerichtssprengel sowie 
allenfalls aus seinen benachbarten Bezirksge
richtssprengeln zu erwartende Geschäftsanfall 
es für zweckmäßig erscheinen läßt. 

(2) Die Bezirksgerichtssprengel, auf die sich die 
Gerichtstage erstrecken (Gerichtstagsbereich), die 
Anzahl der Gerichtstage und die Wochentage, an 
denen diese abzuhalten sind, sind unter Bedacht
nahme auf den jeweiligen Bedarf festzusetzen. 

(3) Vor Erlassung der Verordnung ist den in den 
§§ 20, 21 Abs. 1 bis 3 genannten gesetzlichen beruf
lichen Vertretungen Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben. 

(4) Die genaue Zeit, während der die regelmäßi
gen Gerichtstage abzuhalten sind, ist vom Präsiden
ten des Oberlandesgerichts zu bestimmen; sie ist 
vor Ablauf jeden Jahres für das nächstfolgende Jahr 
durch Anschläge an den Gerichtstafeln des Lan
des(Kreis)gerichts und derjenigen Bezirksgerichte, 
deren Sprengel im Gerichtstagsbereich liegen, zu 
verlautbaren und außerdem in allen Gemeinden 
dieser Bezirksgerichtssprengel In ortsüblicher 
Weise kundzumachen. 

(5) Im Fall eines vorübergehenden zusätzlichen 
Bedarfs kann der Bundesminister für Justiz für die
sen Zeitraum die Abhaltung außerordentlicher 
Gerichtstage am Sitz eines Bezirksgerichts durch 
Verordnung anordnen. Die Abs. 1, 2 und 4 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

(6) Die angeordneten Gerichtstage sind von den
jenigen Vorsitzenden oder Senaten durchzuführen, 
die mit Arbeits- und Sozialrechtssachen betraut 
sind. 

(7) Liegt der für die örtliche Zuständigkeit maß
gebende Ort in einem Gerichtstagsbereich, so ist 
die Rechtsstreitigkeit ausschließlich im Rahmen 

,angeordneter Gerichtstage zu verhandeln. Kom
men mehr Orte für die örtliche Zuständigkeit in 
Betracht und liegen diese in verschiedenen 
Gerichtstagsbereichen oder einzelne in Bezirksge
richtssprengeln, für die keine Gerichtstage ange
ordnet sind, so richtet sich der Verhandlungsort 
nach der vom Kläger in der Klage getroffenen 
Wahl; hat er eine solche nicht getroffen, so ist für 
den Verhandlungsort jener Ort maßgebend, der 
von den gegebenen in der Reihenfolge der §§ 4 bis 
6 oder 7 an erster Stelle steht. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes sind nicht anzuwenden, wenn die 
Parteien Gegenteiliges beantragen. 

(8) Auch beim Bezirksgericht des maßgebenden 
Gerichtstagsorts können Schriftsätze angebracht 
oder Anträge zu' Protokoll erklärt werden. Diese 
sind unverzüglich an' das zuständige Lan
des(Kreis)gericht als Arbeits- und Sozialgericht 
weiterzuleiten. 

(9) Befinden sich die Sitze des Gerichtshofs 
erster Instanz und des Berufungsgerichts nicht am 

527 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)20 von 35

www.parlament.gv.at



527 der Beilagen 21 

selben Ort, so sind, sofern die Parteien nicht über
einstimmend Gegenteiliges beantragen, die Beru
fungsverhandlungen am Sitz des Gerichtshofs 
erster Instanz durchzuführen, wenn dadurch weder 
das Verfahren verzögert noch der Kostenaufwand 
erhöht wird. 

(10) Eine Verletzung der Abs.7 und 9 kann 
durch ein Rechtsmittel nicht geltend gemacht wer
den. 

DRITTES HAUPTSTÜCK 

Besondere Verfahrensbestimmungen 

I. Absc~tt -- AJrrgenaeÜDes 

Bezeichnung 

§ 36. In Ausübung der Gerichtsbarkeit in 
Arbeits- und Sozialrechtssachen haben die Landes
und Kreisgerichte ihrer Bezeichnung den Zusatz 
"als Arbeits- und Sozialgericht" , die Oberlandesge
richte und der Oberste Gerichtshof den Zusatz "in 
Arbeits- und Sozialrechtssachen" beizufügen. Das 
gilt nicht für das Arbeits- und Sozialgericht Wien. 

Unrichtige Gerichtsbesetzung 

§ 37. (1) Auch wenn in einer Arbeits- und Sozial
rechtssache gegen die §§ 11 oder 12 Abs. 1 oder 3 
zweiter Halbsatz verstoßen worden ist oder über 
eine Rechtssache, die keine Arbeits- und Sozial
rechtssache ist, ein Senat entschieden hat, der nach 
den §§ 11 und 12 zusammengesetzt war, ist der 
§ 260 Abs. 4 ZPO sinngemäß anzuwenden, sofern 
die Parteien zur Zeit des Verstoßes durch qualifi
zierte Personen (§ 40 Abs. 1) vertreten waren. 

(2) Ein Verstoß gegen den § 12 Abs. 2, 3 erster 
Halbsatz oder 4 bis 6 kann nicht geltend genaacht 
werden. 

(3) Wird die Richtigkeit der Gerichtsbesetzung 
bezweifelt, so hat das Gericht, sofern nicht nach 
Abs. 1 eine Heilung eingetreten ist, mit Beschluß 
auszusprechen, in weicher Gerichtsbesetzung das 
Verfahren fortzuführen ist. Gleichzeitig mit der 
Verkündung dieses Beschlusses kann der Senat 
anordnen, daß sogleich in der Hauptsache verhan
delt wird; der § 261 Abs. 2 zweiter und dritter Satz 
~?wie Abs. 3 ZPO ist sinngenaäß anzuw'1nden. 
Andert sich nach dem Beschluß die Gerichtsbeset
zung, so ist § 412 Abs. 2 ZPO anzuwenden. 

Wahrnehmung von Unzuständigkeiten 

§ 38. (1) Soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist, haben die Gerichte ihre sachliche und 
örtliche Unzuständigkeit in jeder Lage des Verfah
rens von Amts wegen wahrzunehmen. Die Unzu
ständigkeit wird jedoch nach § 104 Abs. 3 JN -
gegebenenfalls im Zusammenhalt mit § 40 Abs. 3 -
geheilt. 

(2) Ist für eine Rechtsstreitigkeit anstelle des 
angerufenen Gerichts ein anderes Gericht als 
Arbeits- und Sozialgericht zuständig, so hat sie das 
angerufene Gericht, sofern seine Unzuständigkeit 
nicht geheilt ist, nach Anhörung des Klägers an das 
nicht offenbar unzuständige Gericht von Amts 
wegen zu überweisen. 

(3) Eine Änderung der Zuständigkeit nach § 7 
Abs. 3 ist nur zu beachten, wenn der Versicherte sie 
unverzüglich,spätestens . jedoch am Beginn der 
nächsten Tagsatzung zur mündlichen Streitver
handlung, geltend macht. In diesem Fall ist die 
Rechtsstreitigkeit an das nunmehr zuständige 
Gericht zu überweisen. 

(4) Das Gericht, an das die Rechtsstreitigkeit 
überwiesen worden ist, ist an den rechtskräftigen 
Ausspruch über die sachliche Zuständigkeit gebun
den; seine örtliche Unzuständigkeit darf es riicht 
mit der Begründung aussprechen, daß doch das 
überweisende Gericht zuständig ist. 

(5) Erklären sich in einer SozIalrechtssache 
(§ 65) mehrere Landes(Kreis)gerichte als Arbeits
und Sozialgerichte für zuständig, so hat dasjenige 
den Vorrang, bei dem die Rechtssache als erstem 
anhängig gemacht worden ist. 

Verfahrensbesonderheiten 

§ 39. (1) Das Verfahren ist besonders rasch 
durchzuführen; Ladungen und Entscheidungen 
sind unverzüglich auszufertigen. Der § 439 ZPO ist 
anzuwenden. 

(2) Ist eine Partei nicht Versicherungsträger und 
wird sie auch nicht durch eine qualifizierte Person 
(§ 40 Abs. 1) vertreten, so sind darüber hinaus 
anzuwenden: 

1. die Bestimmungen über die richterliche Anlei
tungs- und Belehiungspflicht (§§ 432, 435 
ZPO); hiebei hat der Vorsitzende die. Par
teien über die bei derartigen Arbeits- und 
Sozialrechtssachen in Betracht kommenden 
besonderen Vorbringen und Beweisanbietun
gen zu belehren, die zur zweckentsprechen
den Rechtsverfolgung (Rechtsverteidigung) 
dienen können, und sie zur Vornahme der 
sich anbietenden derartigen Prozeßhandlun
gen anzuleiten; 

2. die Bestimmungen über die Möglichkeit des 
Anbringens zu Protokoll (§§ 434, 520 ZPO); 
liegt der Wohnsitz, der Aufenthalts- oder der 
Beschäftigungsort der Partei außerhalb des 
Bezirksgerichtssprengels (des Ortes), in dem 
das für das Verfahren· zuständige Lan
des(Kreis)gericht seinen Sitz hat, so können 
die Anbringen auch beim Bezirksgericht des 
Wohnsitzes, des Aufenthalts- oder des 
Beschäftigungsorts der Partei zu Protokoll 
gegeben werden; das Bezirksgericht hat das 
Protokoll unverzüglich· an das zuständige 
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Landes(Kreis)gericht als Arbeits- und Sozial
gericht weiterzuleiten; 

3. die Bestimmungen über die Ladung des Klä
gers beziehungsweise des Beklagten (§§ 437, 
438 ZPO). 

(3) Vor den Gerichten erster Instanz mü~sen sich 
die Parteien nicht vertreten lassen. 

(4) Die Bestimmungen über die Gerichtsferien 
(§§ 222 bis 225 ZPO) sind nicht anzuwenden. 

(5) Der Erlag eines Kostenvorschusses zur Dek
kung der mit der Aufnahme eines Beweises verbun
denen Kosten ist nicht anzuordnen. 

(6) Von einem schriftlichen Befund oder Gutach
ten ist den Parteien ehestens je eine Ausfertigung 
zuzustellen. 

(7) Jeder Entscheidung eines Gerichts erster oder 
zweiter Instanz, gie einer Partei zugestellt wird, ist 
eine Rechtsmittelbelehrung anzuschließen. 

Vertretung 

§ 40. (1) Zur Vertretung vor den Gerichten 
erster und zweiter Instanz qualifizierte Personen 
sind: 

1. Rechtsanwälte; 
2. Funktionäre und Arbeitnehmer einer gesetzli

chen Interessenvertretung oder freiwilligen 
kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung, 
die nach ihrem Wirkungsbereich für die Par
tei in Betracht kommt oder in Betracht käme, 
wenn diese noch berufstätig wäre oder ihren 
Aufenthalt im Inland hätte; die Funktionäre 
oder Arbeitnehmer bedürfen einer Befugnis 
der Interessenvertretung oder Berufsvereini
gung; 

3. wenn die Partei Versicherungsträger ist, ihre 
Arbeitnehmer sowie ihre Prokuristen, auch 
wenn diese keine Arbeitnehmer sind, die Mit
glieder ihrer jeweils geschäftsführenden· 
Organe, die Arbeitnehmer oder ein Mitglied 
eines geschäftsführenden Organs eines ande
ren Versicherungsträgers oder des Hauptver
bandes der österreichischen Sozialversiche
rungsträger ; 

4. wenn es sich um eine Rechtsstreitigkeit nach 
§ 65 Abs. 1 Z 6 oder 7 handelt, die Bedienste
ten von Arbeitsämtern hinsichtlich der beklag
ten Parteien. 

(2) Vor den Gerichten erster Instanz dürfen sich 
die Parteien außer durch qualifizierte Personen 
noch vertreten lassen: 

1. Arbeitgeber durch einen ihrer Arbeitnehmer 
oder einen ihrer Prokuristen, auch wenn die
ser kein Arbeitnehmer ist, oder durch ein Mit
glied ihrer.geschäftsführenden Organe; 

2. Arbeitnehmer durch ein Mitglied des zustän
digen Betriebsrats; 

3. parteifähige Organe der Arbeitnehmerschaft 
I (§ 53 Abs. 1) durch eines ihrer Mitglieder; 

4. durch jede andere geeignete Person; über die 
Eignung hat der Vorsitzende durch unan
fechtbaren Beschluß zu entscheiden. 

(3) Die mit der Vertretung durch einen Rechts
anwalt verbundenen Rec~tsfolgen treten auch ein, 
wenn eine Partei durch eine andere qualifizierte 
Person vertreten wird. Dies gilt nicht 

1. für den Kostenersatzanspruch; 
2. soweit sonst anderes bestimmt ist. 

§ 41. Läßt sich eine Partei durch eine ausge
schlossene (nicht zugelassene) Person vertreten, 
ohne selbst Zur Verhandlung zu kommen, so hat 
der Vorsitzende die Verhandlung auf tunlichst 
kurze Zeit zu erstrecken und die Partei anzuwei
sen,.zu der neuen Tagsatzung entweder persönlich 
zu kommen oder für sie einen geeigneten Vertreter 
zu bestellen. Eine wiederholte Erstreckung der 
Tagsatzung kann aus diesem Grunde nicht stattfin
den. 

Sachverständigengebühren 

§ 42. (1) Einem Sachverständigen steht auch 
dann eine höhere als die im GebAG 1975 vorgese
hene Gebühr zu, wenn der Bestimmung in dieser 
Höhe zugestimmt haben 

1. in Arbeitsrechtssachen die Parteien, sofern 
keine Partei Verfahrenshilfe genießt und die 
Gebühr den im § 49 Abs. 1 Z 1 JN genannten 
Betrag nicht übersteigt; 

2. in Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3 die 
Parteien, in sonstigen Sozialtechtssachen der 
Versicherungsträger. 

(2) Der Beschluß, mit dem die Sachverständigen
gebühr bestimmt worden ist, ist dem Revisor 

1. in Arbeitsrechtssachen auch dann nicht zuzu
stellen, wenn die Gebühr nach· Abs. 1 Z 1 
bestimmt worden ist; 

2. in Sozialrechtssachen in keinem Fall zuzustel
len. 

Kollektivrechtliche Normen 

§ 43. (1) Die Behörde, bei der Kollektivverträge, 
Mindestlohntarife, zur Satzung erklärte Kollektiv
verträge und Festsetzungen von Lehrlingsentschä
digungen zu hinterlegen sind, hat von diesen, 
soweit sie nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
hinterlegt worden sind, nach der Kundmachung 
allen für Arbeits- und Sozialrechtssachen zuständi
gen Gerichtshöfen Ausfertigungen zu übermitteln. 

(2) Die Landes(Kreis)gerichte haben als Arbeits
und Sozialgerichte jedermann in die ihnen übermit
telten kollektivrechtlichen Normen Einsicht zu 
gewähren. 

(3) Der Inhalt kollektivrechtlicher Normen ist 
von Amts wegen zu ermitteln, wenn sich eine Partei 
auf sie beruft; dies gilt auch für das Rechtsmittel
verfahren. 
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Berufung und Rekurs 

§ 44. Die §§ 500 Abs; 2, 501 und 517 ZPO sind 
nicht anzuwenden. 

§ 45. (1) Das ,Berufungsgericht hat in seinem 
Urteil auszusprechen, 

1. wenn der Wert des Streitgegenstandes, über 
den es entscheidet, nicht ausschließlich in 
einem Geldbetrag besteht, ob er 30 000 S 
übersteigt; 

2. wenn der Wert des Streitgegenstandes, über 
den es entscheidet, 30 000 S nicht übersteigt, 
ob die Revision nach § 46 Abs. 2 Z 1 zulässig 
ist. 

(2) Auf die Berechnung des Wertes des Streitge
genstandes sind die §§ 54 bis 60 JN sinngemäß 
anzuwenden, jedoch ist das Gericht nicht an die 
Geldsumme gebunden, zu deren Annahme an Stelle 
der angesprochenen Sache sich der Kläger erboten 
oder die er als Wert des Streitgegenstandes angege
ben hat. Erforderlichenfalls sind die Parteien in der 
Berufungsverhandlung über den Wert des Streitge
genstandes zu vernehmen. Die im § 49 Abs. 1 Z 5 
JN genannten Streitigkeiten sind jedenfalls mit 
einem 30 000 S übersteigenden Betrag zu bewerten. 

(3) Das Rekursgericht hat die Abs. 1 und 2 sinn
gemäß anzuwenden; der § 527 Abs. 1 zweiter Satz 
ZPO gilt nicht. ' 

(4) Das Gericht zweiter Instanz darf einen 
Rechtskraftvorbehalt nach§ 519 Abs. 1 Z 3ZPO 
oder nach § 527 Abs. 2 erster Satz ZPO nur aus
sprechen, wenn der Rekurs nicht schon nach § 528 
Abs. 1 Z 2 bis 4 oder 6 ZPO unstatthaft ist und es 
erachtet, daß die Voraussetzungen nach § 46 Abs. 2 
Z 1 gegeben sjnd, oder wenn der Wert des Streitge
genstandes, über den es entscheidet, an Geld oder 
Geldeswert 30 000 S übersteigt. 

(5) In besonderen Feststellungsverfahren nach 
§ 54 Abs. 1 sowie in Verfahren über wiederkeh
rende Leistungen in So~ialrechtssachenund über 
vertragliche Ruhegenüsse hat ein, Ausspruch nach 
Abs. l' bis 3 zu unterbleiben, ein Rechtskraftvorbe
halt ist auch, ohne die Voraussetzungen -des§ 46 
Abs.2 zulässig. 

Revision und Rekurs an den Obersten Gerichtshof 

. § 46. (1) Die Revisionsbeschränkungen des § 502 
Abs. 2 und 3 ZPO gelten nicht. 

(2) Anstelle des § 502 Abs. 4 ZPO gilt, daß die 
Revision nur zulässig is't, wenn 
_ 1. die Entscheidung von der Lösung einer 

Rechtsfrage des 'materiellen Rechts oder des 
Verfahrensrechts abhängt, der zur Wahrung 
der Rechtseinheit, Rechtssicherheii oder 
Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung 
zukommt, etwa weil das Berufungsgericht von 
der Rechtsprechung des Obersten Gerichts-

hofs abweicht oder eine solche Rechtspre
chung fehlt oder uneinheitlich ist, oder 

2. der Streitgegenstand, über den das Berufungs
gericht entschieden hat, an Geld oder Geldes
wert ~O 000 S übersteigt. 

(3) Der Abs. 2 tritt, soweit in gesetzlichen 
Bestimmungen auf den § 502 Abs. 4 ZPO hingewie
sen wird, an dessen Stelle. 

(4) In besonderen Feststellungsverfahren nach 
§ 54 Abs. 1 sowie in Verfahren über wiederkeh
rende Leistungen in Sozialrechtssachenund über 
vertragliche Ruhegenüsse ist die Revision ohne die 
Beschränkungen des Abs. 2 zulässig. 

§ 47. (1) Die Rekursbeschränkungen des § 528 
Abs. 1 Z 1 und 5 ZPO gelten nicht. 

(2) In besonderen Feststellungsverfahren nach 
§ 54 Abs. 1 sowie in Verfahren über wiederkeh
rende Leistungen in Sozialrechtssachen und über 
vertragliche Ruhegenüsse ist der § 528 Abs. 2 ZPO 
nicht anzuwenden: 

§ 48. Bestätigt der Oberste Gerichtshof das 
Urteil (den Beschluß) des Berufungs
(Rekurs)gerichts und erachtet er dessen Begrün
dung für, zutreffend, so reicht es aus, wenn er auf 
deren Richtigkeit hinweist; im übrigen bleibt der 
§ 510 Abs. 3 ZPO unberührt. 

H. Abschnitt - Arbeitsrechtssachen 

1. Unterabschnitt - Allgemeines 

Grundsatz 

§ 49. Für Arbeitsrechtssachen gelten neben dem 
I. Abschnitt die Besonderheiten dieses Abschnitts. 

Gegenstand der Arbeitsrechtssachen 

§ 50. (1) Arbeitsrechtssachen sind bürgerliche 
Rechtsstreitigkeiten 

1. zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 
oder mit dessen Anbahnung; 

2. zwischen Arbeitgebern oder Arbeitnehmern 
und Mitgliedern der Organe der Arbeitneh
merschaft im Zusammenhang mit deren 
Organtätigkeit sowie zwischen Arbeitgebern 
oder Arbeitnehmern und dem Betriebsrats
fonds, soweit es sich nicht um Rechtsstreitig
keiten nach Abs. 2 handelt; 

3. 'zwischen Arbeitnehmern im Zusammenhang 
mit der gemeinsamen Arbeit; 

4. zwischen juristischen Personen, die zur 
Gewährung von Ruhegenüssen, Versorgungs
genüssen oder ähnlichen einem früheren 
Arbeitsverhältnis entspringenden Leistungen 
errichtet und keine Sozialversicherungsträger 
sind, und Personen, die solche Leistungen' 
beanspruchen; 

5. über Ansprüche nach dem Bauarbeiter
Urlaubsgesetz 1972, BGBI., Nr. 414, zwischen 
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der Urlaubskasse und Arbeitgebern oder 
Arbeitnehmern mit Ausnahme des im § 25 des 
Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 1972 geregelten 
Verfahrens; 

6. über Ansprüche gegen die Gehaltskasse auf 
Zahlung der nach dem Gehaltskassengesetz 
1959, BGBI. Nr. 254, gebührenden Bezüge. 

(2) Ferner sind Arbeitsrechtssachen Streitigkeiten 
über Rechte oder Rechtsverhältnisse, die sich aus 
dem Ir. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 22/1974, oder aus gleichartigen bundesrechtli
chen Bestimmungen ergeben. 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbegriff 

§ 51. (1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinn 
dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die zu
einander in einem privat- oder öffentlich-rechtli
chen Arbeitsverhältnis, in einem Lehr- oder sonsti
gen Ausbildungsverhältnis stehen oder gestanden 
sind. 

(2) Den Arbeitgebern stehen Personen gleich, für 
die von einem Arbeitnehmer auf Grund eines 
Arbeitsverhältnisses mit einem anderen wie von 
einem eigenen Arbeitnehmer Arbeit geleistet wird. 

(3) Den Arbeitnehmern stehen gleich 
1. Personen, die den Entgeltschutz für Heimar

beit genießen, sowie 
2. sonstige nicht mit gewerblicher Heimarbeit 

beschäftigte Personen, die, ohne in einem 
Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und 
für Rechnung bestimmter Personen Arbeit lei
sten und wegen wirtschaftlicher Unselbstän
digkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen 
sind. 

Rechtsnachfolge 

§ 52. Der § 50 gilt auch für Fälle, in denen die 
Rechtsstreitigkeiten geführt werden 

1. durch einen Rechtsnachfolger, 
2. durch eine Person, die kraft Gesetzes an 

~telle der ursprünglichen Partei hiezu befugt 
ist, 

3. durch Hinterbliebene des Arbeitnehmers, die 
für sich 
a) aus dessen Arbeitsverhältnis Ansprüche 

auf Ruhegenuß, Abfertigung oder sonstige 
Versorgungsansprüche oder .. 

b) aus unerlaubten Handlungen, soweit sie 
mit dessen Arbeitsverhältnis in Zusam

. menhang stehen, Ersatzansprüche ableiten 
oder 

4. durch einen Versicherungsträger, der aus 
einer mit dem Arbeitsverhältnis zusammen-' 
hängenden unerlaubten Handlung eines 
Arbeitgebers oder eines diesem Gleichgestell
ten Ersatzansprüche nach dem § 334 'ASVG, 
BGBI. Nr. 189/1955, ableitet. 

Parteifähigkeit und Klagslegitimation 

§ 53. (1) Organe der Arbeitnehmerschaft sind, 
mit Ausnahme der Betriebs-, Betriebshaupt-, 
Betriebsräte-, Betriebsgruppen- und der Jugendver-
sammlung, parteifähig. --

(2) Wenn nachdem streitigen Recht oder 
Rechtsverhältnis keine Person (kein parteifähiges 
Gebilde) in Betracht kommt, gegen die (das) eine 
Klage auf Feststellung oder Rechtsgestaltung nach 
§ 50 Abs. 2 gerichtet werden könnte, kann sie - je 
nach dem, ob der Kläger Arbeitnehmer oder 
Arbeitgeber ist - gegen die zuständige kollektiv
vertragsfähige Körperschaft (§§ 4 bis 7 Arb VG) der 
Arbeitgeber beziehungsweise der Arbeitnehmer 
gerichtet ~erden. 

Besondere Feststellungsverfahr~n 

§ 54. (1) In Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs. 1 
können die parteifähigen Organe der Arbeitneh
merschaft im Rahmen ihres Wirkungsbereiches 
sowie der jeweilige Arbeitgeber auf Feststellung des 
Bestehens oder Nichtbestehens von Rechten oder 
Rechtsverhältnissen, die mindestens drei Arbeitneh
mer ihres Betriebes oder Unternehmens betreffen, 
klagen oder geklagt werden. 

(2) Kollektivvertragsfähige Körperschaften der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (§§ 4 bis 7 
Arb VG) können im Rahmen ihres Wirkungsbe
reichs gegen eine kollektivvertragsfähige Körper
schaft ,der Arbeitnehmer beziehungsweise der 
Arbeitgeber beim Obersten Gerichtshof einen 
Antrag auf Feststellung des Bestehens oder Nicht
bestehens von Rechten oder Rechtsverhältnissen 
anbringen, die einen von namentlich bestimmten 
Personen unabhängigen Sachverhalt betreffen. Der 
Antrag muß eine Rechtsfrage des materiellen 
Rechts auf dem Gebiet der Arbeitsrechtssachen 
nach § 50 zum Gegenstand haben, die für minde
stens drei Arbeitgeber oder Arbeitnehmer von 
Bedeutung ist. 

(3) Der Antrag ist derri vom Antragsteller zu 
bezeichnenden Antragsgegner mit dem Auftrag 
zuzustellen, hiezu binnen vier Wochen Stellung zu 
nehmen. Innerhalb dieser Frist können auch andere 
kollektivvertragsfähige Körperschaften' der Arbeit
geber oder der Arbeitnehmer im Rahmen ihres 
Wirkungsbereichs zu dem Antrag Stellung nehmen. 

(4) Der Oberste Gerichtshof hat über den Fest
stellungsantragauf der Grundlage des darin ange
gebenen Sachverhalts durch' den einfachen Senat 
(§ 11 Abs. 1) zu entscheiden. Die Entscheidung ist 
allen kollektivvertragsfähigen Körperschaften zu
zustellen, die sich. am Verfahren beteiligt haben. 

(5) Feststellungsklagen nach Abs. 1 und Anträge 
nach Abs. 2 können auch dann erhoben werden, 
wenn der Berechtigte eine Leistungsklage erheben 
könnte. Für die Dauer des Verfahrens über eine 
solche Feststellungsklage oder einen solchen 
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Antrag sind alle Fristen zur Geltendmachung des 
Anspruchs des Berechtigten gehemmt. Nach Been
digung des Verfahrens steht dem Berechtigten zur 
Erhebung der Leistungsklage zumindest noch eine 
Frist von drei Monaten offen; war die ursprüngli
che Frist kürzer, so steht dem Berechtigten nur 
diese offen. Der Beendigung steht das Ruhen des 
Verfahrens gleich. 

Verfahren für zusammenpängende Streitigkeiten 

§ 55. Nimmt der Kläger die Zuständigkeit nach 
§ 8 Abs. 2 zu Recht in Anspruch, so sind die für die 
Rechtsstreitigkeiten nach § 50 Abs. 1 geltenden 
Vorschriften anzuwenden. 

Mahnverfahren 

§ 56. Die Bestimmungen über das Mahnverfah
ren (§§ 448 bis 453a ZPO) sind anzuwenden. Der 
bedingte Zahlungsbefehl ist - vorbehaltlich der 
Befugnisse eines Rechtspflegers - vom Vorsitzen
den zu erlassen. 

Wert des Streitgegenstandes 

§ 57. Das Gericht ist nicht an die Geldsumme 
gebunden, zu deren Annahme ·an Stelle der ange
sprochenen Sache sich der Kläger erboten oder die 
er als Wert des Streitgegenstandes angegeben hat. 

Kostenersatz und Gebühren 

§ 58. (1) In Rechtsstreitigkeiten nach § 50 Abs. 2 
steht einer Partei ein Kostenersatzanspruch an die 
andere nur im Verfahren vor dem Obersten 
Gerichtshof zu; In besonderen Feststellungsverfah
ren nach §54 Abs. 2 steht keiner Partei ein Kosten
ersatzanspruch an die andere zu. 

(2) Die Parteien haben die den fachkundigen 
Laienrichtern nach § 32 ausgezahlten Beträge nicht 
zu ersetzen. 

2. Unterabschnitt - Verfahren erster Instanz 

Verfahrensvereinfachungen 

§ 59. (1) Anzuwenden sind die Bestimmungen 
über 

1. den Vergleichsversuch (§ 433 ZPO); ihn hat 
der Vorsitzende durchzuführen; 

2. die abgesonderte Abhaltung einer ersten Tag
satzung und den Entfall einer Klagebeantwor
tung (§ 440 Abs. 1 und 2 ZPO); ist nach der 
Klage, besonders nach dem Inhalt ihr beige
legter Urkunden anzunehmen, daß sich der 
Beklagte in die Rechtsstreitigkeit einlassen 
wird, so soll keine abgesonderte erste Tagsat
zung abgehalten werden; 

3. die Unzuständigkeitseinrede (§ 441 ZPO); 
4. die Ve:rsäumungsurteile und die WidersprÜ

che gegen diese (§§ 442, 442 a ZPO); 
5. die Belehrung über den Vertretungszwang in 

Rechsmittelverfahren (§ 447 ZPO) mit der 

Maßgabe, daß sich die Parteien im Verfahren 
vor der zweiten Instanz außer eines Rechtsan
waltes auch einer, anderen qualifizierten Per
son bedienen können und 

6. die Besitzstörungsklagen (§§ 454 bis 459 
ZPO). 

(2) Bezirksgerichte, in deren Sprengel ein Lan
des- oder Kreisgericht seinen Sitz hat oder für 
deren Sprengel es als Arbeits- und Sozial gericht 
Gerichtstage abhält, haben nur nach Belehrung der 
Partei über diesen Umstand und auf Grund eines 
dennoch von ihr gestellten Antrags Ladungen zum 
Vergleichsversuch vorzunehmen. 

Teilurteil 

§ 60. In Rechtsstreitigkeiten über den Fortbe
stand des Arbeitsverhältnisses, in denen auch 
andere Ansprüche Streitgegenstand sind, kann ein 
Teilurteil (§ 391 ZPO) über den Fortbestand des 
Arbeitsverhältnisses nur auf Antrag gefällt werden. 

Wirkungen von Entscheidungen 

§ 61. (1) Die rechtzeitige Erhebung der Berufung 
gegen das erste Urteil des Gerichts erster Instanz 
hemmt nur den Eintritt der Rechtskraft, nicht 
jedoch den der Vollstreckbarkeit in Rechtsstreitig
keiten 

1. über den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 
und daraus abgeleitete Ansprüche auf das 
rückständige laufende Arbeitsentgelt; 

2. über Ansprüche auf das bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses rückständige laufende 
Arbeitsentgelt; 

3. über die Herausgabe der dem Arbeitnehmer 
bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses auszu
folgenden Arbeitspapiere und herauszugeben-
den Gegenstände; , 

4. über die Zurückstellung der dem Arbeitneh
mer vom Arbeitgeber zur Ausübung der 
Arbeit zur Verfügung gestellten Gegenstände; 

5. nach § 50 Abs. 2. 

(2} Das im Abs. 1 genannte Urteil Wirkt, auch \ 
wenn es inzwischen aufgehoben oder durch ein. 
anderes Urteil ersetzt worden ist, bis zur Beendi
gung des Verfahrens weiter, soweit die Parteien 
nichts anderes vereinbaren. Urteile nach Abs. 1 Z 1 
oder 2 wirken unbeschadet eines allfälligen Rück
zahlungsanspruchs. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht in besonderen 
Feststellungsverfahren nach § 54 Abs. 1. 

§ 62. (1) Betreffen Rechtsstreitigkeiten nach § 50 
Abs.2 namentlich bestimmte Arbeitnehmer; die 
nicht Partei sind, so ist auch diesen die Klage und 
die Ladung zur ersten Tagsatzung (ersten Tagsat
zung zur mündlichen Streitverhandlung) zuzustel
len; die Rechtskraft der in diesen Rechtsstreitigkei
ten ergehenden Urteile sowie die Wirkung nach 
§ 61 erstrecken sich auch auf diese namentlich 
bestimmten Arbeitnehmer. 
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(2) In anderen Rechtsstreitigkeiten nach § 50 
Abs. 2 ist - außer den Zustellungen an die Par
teien - auch die Bekanntmachung des Gegenstan
des der Rechtsstreitigkeit sowie des Termins der 
ersten Tagsatzung (der ersten Tagsatzung zur 
mündlichen Streitverhandlung) vorzunehmen; die 
Bekanntmachung ist durch einen Gerichtsbedien
steten in dem Betrieb anzuschlagen, auf den sich 
die Rechtsstreitigkeit bezieht. Der Anschlag ist an 
einer für Betriebskundmachungen dienenden Stelle 
oder an einem sonst für alle Betriebsangehörigen 
zugänglichen Ort anzubringen; der § 26 Abs. 1 und 
2 .EO ist sinngemäß anzuwenden. Wenn vom 
Gericht keine längere Frist festgesetzt worden ist, 
darf die Bekanntmachung fruhestens am dreißig
sten Tag abgenommen werden; das Beschädigen 
oder Entfernen der Bekanntmachung läßt die Gül
tigkeit der Zustellung unberuhrt. 

(3) Urteile in Rechtsstreitigkeiten nach § 50 
Abs. 2 - ausgenommen solche über den Fortbe
stand des Arbeitsverhältnisses - wirken nicht 
zuruck. 

3. Unterabschnitt - Rechtsmittelverfahren 

N euerungszulässigkeii. im Berufungsverfahren 

§ 63. (1) Nicht anzuwenden sind die Bestimmun- . 
gen über das Neuerungsverbot nach § 482 ZPO in 
Rechtsstreitigkeiten nach § 50 Abs. 1 und über den 

-Fortbestand des Arbeitsverhältnisses, sofern es sich 
um ein Vorbringen einer Partei handelt, die bisher 
in keiner Lage des Verfahrens durch eine qualifi
zierte Person vertreten war. 

(2) Das nach Abs. 1 zu beachtende neue Vor
bringen ist bis zum Schluß der mündlichen Beru
fungsverhandlung und auch für den Prozeßgegner 
zulässig, der durch eine qualifizierte Person vertre
ten war, dies jedoch nur in Ansehung des von der 
vorgebrachten Neuerung betroffenen Anspruchs. 
Über die Neuerungen hat das Berufungsgericht 
selbst zu verhandeln und zu entscheiden, falls es 
nicht aus anderen Gründen nach § 496 ZPO das 
angefochtene Urteil aufhebt und die Rechtssache 
an das Prozeßgericht erster Instanz zurückweist. 

(3) Dei Abs. 1 gilt nicht, wenn sich die Berufung 
gegen ein Versäumungsurteil nach § 396 ZPO rich
tet. 

III. AbSchnitt - Sozialrechtssachen 

1. Unterabschnitt - Allgemeines 

Grundsatz 

§ 64. Für Sozialrechtssachen gelten neben dem 
I. Abschnitt die Besonderheiten dieses Abschnitts. 

Gegenstand der Sozialrechtssachen 

§ 65. (1) Sozialrechtssachen sind Rechtsstreitig
keiten über 

1. den Bestand, den Umfang oder das Ruhen 
eines Anspruchs auf Versicherungsleistungen, 

soweit hiebei nicht die Versicherungszugehö
rigkeit, die Versicherungs zuständigkeit, die 
Leistungszugehörigkeit oder die Leistungszu
stähdigkeit in Frage stehen (§ 354.2 1 ASVG, 
§ 194 GSVG, § 182 BSVG, § 65 NVG1972, 
§ 129 B-KUVG); 

2. die Pflicht zum Rückersatz einer zu Unrecht 
empfangenen Versicherungsleistung (§ 354 
Z 2 ASVG, § 194 GSVG, § 182 BSVG, § 65 
NVG 1972, § 129 B-KUVG, Z 6 bis 8 sowie 
§§ 89 und 91); 

3. Ersatzanspruche der Träger der Sozialhilfe 
(§ 354 Z 3 ASVG, § 194 GSVG, § 182 BSVG, 
§ 65 NVG 1972, § 129 B-KUVG); 

4 .. den Bestand von Versicherungszeiten der 
Pensionsversicherung (§§ 247, 247 a ASVG, 
§§ 117 a, 117 b GSVG, §§ 108 a, 108 b BSVG, 
§§ 46 a, 46 b NVG 1972), soweit diese 
Rechtsstreitigkeiten nicht Teil einer Rechts
streitigkeit nach Z 1 sind (§ 354 Z 4 ASVG, 
§ 194 GSVG, § 182 BSVG, § 65 NVG 1972, 
§ 129 B-KUVG); 

5. die Kostenersatzpflicht eines Versicherungs
trägers beziehungsweise eines Versicherten in 
einem Verfahren in Leistungssachen (§ 359 
Abs.2, 4 und 5 ASVG, § 194 GSVG, § 182 
BSVG, § 65 NVG 1972, § 129 B-KUVG, Z 6 
bis 8); 

6. Anspruche auf Sonderunterstützung nach 
dem Sonderunterstützungsgesetz, . BGBI. 
Nr.64211973; 

7. Anspruche auf Insolvenz-Ausfallgeld oder 
einen Vorschuß auf dieses nach dem Insol
venZ-Entgeltsicherungsgesetz, BGBL 
Nr.324/1977; 

8. Anspruche auf Sonderruhegeld nach dem 
Nachischicht-Schwerarbeitsgesetz, BGBI. 
Nr.354/1981. 

(2) Unter den Abs. 1 fallen auch Klagen auf Fest
stellung. Als Feststellung eines Rechtsverhältnisses 
oder Rechts gilt auch diejenige, daß eine Gesund
heitsstörung Folge eines Arbeits(Dienst)unfalls 
oder einer Berufskrankheit ist (§ 367 Abs. 1 
ASVG). 

Einteilung der Parteien 

§ 66. Diejenigen Bestimmungen dieses Bundesge
setzes, die sich auf Versicherungsträger beziehen, , 
sind auch auf die Träger der Sozialhilfe und die 
Arbeitsämter (§ 8 SUG, § 10 IESG) anzuwenden, 
diejenigen Bestimmungen, die sich auf Versicherte 
beziehen, auf alle anderen Parteien. 

V erf~rensvoraussetzungen 

§ 67. (1) In einer Leistungssache nach § 65 Abs. 1 
Z 1, 4 und 6 bis 8 sowie über die Kostenersatz
pflicht eines Versicherungsträgers nach § 65 Abs. 1 
Z 5 darf - vorbehaltlich des § 68 - vom Versi
cherten eine Klage nur erhoben werden, wenn der 
Versicherungsträger 
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1. darüber bereits mit Bescheid entschieden hat 
oder 

2. den Bescheid nicht innerhalb von sechs 
Monaten - handelt es sich um Leistungen 
aus der Krankenversicherung nicht innerhalb 
von drei Monaten - erlassen hat . 
a) nach dem Eingang .des Antrags auf Erlas

sung eines Bescheides, wenfi ein solcher 
nur auf ausdrückliches Verlangen zu 
erlassen ist (§ 367 Abs. 1 Z 2 ASVG); 

b) sonst nach dem Eingang des Antrags auf 
Zuerkennung der Leistung beziehungs
weise auf Feststellung von Versicherungs
zeiten der Pensionsversicherung. 

(2) Die Klage muß in den Fällen des Abs. 1 Z 1 
bei sonstigem Verlust der Möglichkeit der gerichtli
chen Geltendmachung des Anspruchs innerhalb der 
unerstreckbaren Frist von vier Wochen - handelt 
es sich um Leistungen der Pensionsversicherung 
von drei Monaten - ab Zustellung des Bescheides 
erhoben werden. Die Tage des Postenlaufs werden 
in die Frist nicht eingerechnet. 

§ 68. Hat der Versicherungsträger in den Fällen 
des § 362 ASVG den Antrag zurückgewiesen und 
vermag der Versicherte dem Gericht eine wesentli
che Änderung des zuletzt festgestellten Gesund
heitszustandes glaubhaft zu machen, so hat es das 
gerichtliche Verfahren ohne Rücksicht auf den § 67 
Abs. 1 Z 1 durchzuführen und in der Sache selbst 
zu entscheiden. Der § 67 Abs. 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 69. In einer Leistungssache nach· § 65 Abs. 1 
Z 2 und über die Kostenersatzpflicht des Versicher
ten nach § 65 Abs. 1 Z 5 darf vom Versicherten 
eine Klage nur erhoben werden, wenn der Versi
cherungsträger hierüber. bereits mit Bescheid ent
schieden hat. Der § 67 Abs. 2 ist sinngemäß anzu
wenden. 

§ 70. (1) In einer Leistungssache nach § 65 Abs. 1 
Z 3 darf eine Klage nur erhoben werden; wenn der 
Versicherungsträger 

1. einen vom Träger der Sozialhilfe geltend 
gemachten Ersatzanspruch bereits ganz oder 
teilweise schriftlich abgelehnt oder 

2. dem Träger der Sozialhilfe innerhalb von 
sechs Monaten nach Anmeldung des 
Anspruchs seine Stellungnahme hiezu nicht 
schriftlich mitgeteilt hat. 

(2) Die Klage muß in den Fällen des Abs. 1 Z 1 
bei sonstigem Verlust der Möglichkeit der gerichtli
chen Geltendmachung des Anspruchs innerhalb der 
unerstreckbaren Frist von vier Wochen nach 
Zustellung der Ablehnung erhoben werden. Die 
Tage des Postenlaufs werden in die Frist nicht ein
gerechnet. 

Wirkungen der Klage 

§ 71. (1) Wird in einer Leistungssache nach § 65 
Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 bis 8 die Klage rechtzeitig 

erhoben, so tritt der Bescheid des Versicherungsträ
gers im Umfang des Klagebegehrens außer Kraft; 
Bescheide, die durch den außer Kraft getretenen 
B.escheid abgeändert worden sind, werden insoweit 
aber nicht wieder wirksam. 

(2) Nach der Einbringung der Klage in einer 
Sozialrechtssache nach § 65 Abs. 1 Z 1, 6 oder 8 
hat der Versicherungsträger dem Kläger diejenige 
Leistung, die Gegenstand der Klage ist, bis zur 
rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens vorläu
fig insoweit zu gewähren, als dies dem außer Kraft 
getretenen Bescheid entspricht. 

(3) Erläßt der Versicherungsträger wegen einer 
Änderung der Verhältnisse während des Verfah
rens einen neuen Bescheid, so gilt der Abs. 2. nicht. 

(4) Der Abs. 2 gilt auch nicht in Rechtsstreitig
keiten über die Wiederaufnahme der Heilbehand
lung Unfallverletzter. 

(5) Tritt durch die Klage ein Bescheid, mit dem 
der Versicherungsträger wegen einer wesentlichen 
Änderung der Verhältnisse die Leistung neu festge
stellt hat, außer Kraft, so ist in dem über die Klage 
eingeleiteten Verfahren die Rechtskraft einer den 
selben Anspruch betreffenden früher gefällten 
gerichtlichen Entscheidung nicht zu berücksichti
gen. 

Zurücknahme der Klage 

§ 72. Für die Zurücknahme der Klage gelten fol
gende Besonderheiten: 

1. Der durch die Klage außer Kraft getretene 
Bescheid tritt durch die Zurücknahme der 
Klage nicht wieder in Kraft; 

2. nimmt ein Versicherter seine Klage zurück, so 
a) bedarf er hiezu in keinem Fall der Zustim

mung des Versicherungsträgers; 
b) gilt sein Antrag soweit als zurückgezogen, 

als der darüber ergangene Bescheid durch 
die Klage außer Kraft getreten ist; 

c) hat der Versicherungsträger binnen vier 
Wochen ab Kenntnis von der Klagsrück
nahme mit Bescheid jene Leistung festzu
stellen, die er dem Versicherten· auch nach 
dem Zeitpunkt der Zurücknahme der 
Klage nach dem § 71 Abs. 2 zu gewähren 
hätte, wenn die Klage nicht zurückgenom
men worden wäre; 

d) darf er in einer Leistungssache nach § 65 
Abs. 1 Z 1, 6 oder 8 eine Klage auf Lei
stung erheben, .wenn der Versicherungs
träger seiner Verpflichtung nach lit. c 
nicht nachkommt; 

3. in einer Rechtsstreitigkeit nach § 65 Abs. 1 
Z 2 oder über die Kostenersatzpflicht des 
Versicherten nach § 65 Abs. 1 Z 5 kann die 
Klage nicht zUrUckgenommen werden. 

Zurückweisung der Klage 

§ 73. Wird eine Klage erhoben, obwohl die in 
den §§ 67 bis 70 und § 72 Z 2 lit. d genannten V or-
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~ussetzungen nicht vorliegen, so ist die Klage in 
Jeder Lage des Verfahrens zurückzuweisen. 

Vorfrage 

§ 74. (1) Ist in einer Rechtsstreitigkeit nach § 65 
Abs. 1 Z 1 oder 6 bis 8 die Versicherungspflicht, die 
Versicherungsberechtigung, der Beginn oder das 
Ende der Versicherung (§ 355 Z 1 ASVG), die 
maßgebende Beitragsgrundlage oder die Angehöri
geneigenschaft (§ 410 Abs. 1 Z 7 ASVG) als V or
f~age strittig, so ist das Verfahren zu unterbrechen, 
bis über diese Vorfrage als Hauptfrage im Verfah
ren in Verwaltungs sachen rechtskräftig entschieden 
worden ist, dies einschließlich eines allenfalls 
anhängig gewordenen Verwaltungsgerichtshofsver
fahrens. Ist im Zeitpunkt der Unterbrechung des 
Verfahrens noch kein Verfahren in Verwaltungssa
chen anhängig, so hat das Gericht die Einleitung 
des Verfahrens beim Versicherungsträger anzure
gen. Einem Rekurs gegen den Unterbrechungsbe
schluß kann aufschiebende Wirkung nicht zuer
kannt werden. 

(2) Im Fall einer Unterbrechung nach Abs. 1 hat -
das Gericht auf Antrag des Klägers dem Beklagten 
eine vorläufige Leistung bis zur rechtskräftigen 
Beendigung des gerichtlichen Verfahrens durch 
Beschluß aufzuerlegen, soweit der Kläger seinen 
Anspruch dem Grunde und der Höhe nach glaub
haft macht. Dem Rekurs gegen den dem Antrag 
des Klägers zur Gänze oder teilweise stattgebenden 
Beschluß kann aufschiebende Wirkung nicht zuer
kannt werden. Im übrigen sind die für einstweilige 
Verfügungen geltenden Bestimmungen sinngemäß -
anzuwenden, ausgenommen jene über die Gefähr
dungsbescheinigung und die Sicherheitsleistung. 
Wird in der Folge die Klage rechtskräftig abgewie
sen oder die dem Kläger zustehende Leistung 
rechtskräftig in einer geringeren Höhe festgesetzt, 
so gilt für seine Rückzahlungspflicht der § 91 
Abs. 2 bis 5 sinngemäß. 

Weitere Verfahrensbesonderheiten 

§ 75. (1) Die Bestimmungen über das Ruhen des 
Verfahrens infolge Nichterscheinens der Parteien 
(§ 170 ZPO) und über das Urteil in Versäumnisfäl
len (§§ 396 bis 403 ZPO) sind, ausgenommen in 
Rechtsstreitigkeiten nach § 65 Abs. 1 Z 3, nicht 
anzuwenden. 

(2) Auch im Falle einer schriftlichen Begutach
tung ist der Sachverständige von Amts wegen zur 
Erörterung des Gutachtens (§ 357 ZPO) zur münd
lichen Streitverhandlungzu laden es sei -denn daß 
es offenkundig der Erörterung ~i~ht bedarf. ' 

(3) Rechtsstreitigkeiten können im Umfang des 
Klagebegehrens durch gerichtlichen Vergleich 
ganz oder teilweise beigelegt werden. 

Prozeßnachfolge 

§ 76. (1) In einer Rechtsstreitigkeit nach § 65 
Abs. 1 Z 1, 4, 6 oder 8 oder über die Kostenersatz-

pflicht des Versicherungsträgers nach § 65 Abs. 1 
Z 5 wird das Verfahren durch den Tod des Klägers 
in jeder Lage unterbrochen. 

(2) Zur Aufnahme eines nach Abs. 1 unterbro
chenen Vertahrens sind nacheinander der Ehegatte, 
die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stiefkin
der, die Eltern und die Geschwister berechtigt, alle 
diese Personen jedoch nur, wenn sie mit dem Klä
ger zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemein
schaft gelebt haben; steht der Anspruch mehre~en 
Kindern oder Geschwistern des Klägers zu, so sind 
sie nur bezüglich ihres Teiles zur Aufnahme des 
unterbrochenen Verfahrens berechtigt. Letztlich 
sind hiezu die Verlassenschaft nach dem Versicher
tenbeziehungsweise dessen Erben berechtigt. 

(3) Handelt es sich um Ansprüche nach dem 
BSVG, so gelten die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe, 
daß nach den Stiefkindern und vor den Eltern des 
verstorbenen Klägers dessen Schwiegerkinder zur 
Aufnahme des unterbrochenen Verfahrens berech
tigt sind, wenn sie mit ihm zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 

Kostenersatzansprüche 

§ 77. (1) Vorbehaltlich des Abs. 3 und des § 79 
hat in einer Rechtsstreitigkeit zwischen einem Ver
sicherungsträger und einem Versicherten 

1. der Versicherungsträger die Kosten, -die ihm 
durch -das Verfahren erwachsen sind, ohne 
Rücksicht auf dessen Ausgang selbst zu tra
gen; das gilt auch für den Ersatz der Gebüh
ren der Zeugen und Sachverständigen sowie 
den mit Augenscheinen verbundenen Auf
wand; 

2. der Versicherte gegenüber dem Versiche- -
rungsträger Anspruch auf Ersatz aller seiner 
sonstigen durch die Prozeßführung verur
sachten, zur zweckentsprechenden Rechtsver
folgung oder Rechtsverteidigung notwendi
gen Verfahrenskosten 
a) - vorbehaltlich des Abs. 2 - nach dem 

Wert des Ersiegten; 
b) dem Grunde und der Höhe nach nur nach 

Billigkeit, wenn er zur Gänze unterliegt; 
. dabei ist besonders auf die tatsächlichen 
oder rechtlichen Schwierigkeiten des Ver
fahrens sowie auf die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse des Versicherten 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Hat die Rechtsstreitigkeit eine Feststellung 
oder einen Anspruch des Versicherten auf eine wie
derkehrende Leistung zum Gegenstand, so ist -
auch wenn er nur teilweise obsiegt - bei der Fest
setzung seines Kostenersatzanspruchs von dem im 
§ 49 Abs. 1 Z 1 JN genannten Betrag auszugehen. 

(3) Hat der Versicherte dem Versicherungsträger 
durch Mutwillen, Verschleppung oder Irreführung 
Verfahrenskosten verursacht, so hat er diese 
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Kosten dem Versicherungsträger nach Billigkeit zu 
ersetzen. 

Anrechnung 

§ 78. Zahlungen, die der VersicherungSträger 
nach § 71 Abs. 2 oder 3, § 89 Abs. 2 oder § 91 
Abs. 1 erbracht hat, werden auf die von ihm in die
sem Zusammenhang zu erbringenden Versiche
rungsleistungen angerechnet, sobald diese der 
Höhe nach endgültig festgesetzt sind; dies gilt vor
behaltlich des § 89 Abs. 2 letzter Satz und des § 91 
Abs.2 bis 5. 

Gebührenansprüche von Versicherten 

§ 79. (1) Ein Versicherter hat in sinngemäßer 
Anwendung der für Zeugen geltenden Bestimmun
gen des GebAG 1975 Anspruch auf Ersatz seiner 
notwendigen Kosten und Entschädigung für Zeit
Versäumnis sowie auf den Entgang an Krankengeld 
und an Leistungen nach dem Arbeitslosenversiche
rungsgesetz 1977, wenn er 

1. auf Anordnung des GerichtS bei diesem oder 
anderenorts erschienen ist oder 

2. zwar ohne Anordnung des Gerichts zur 
mündlichen Verhandlung erschienen ist, aber 
sein Erscheinen erforderlich war. 

(2) Über das Vorliegen der Anspruchsvoraus'set
zung nach Abs. 1 Z 2 hat der Vorsitzende zu ent
scheiden. 

Gebührenfreiheit 

§ 80. Schriften, Amtshandlungen und Vollmach
ten sind von den Gerichts-, Justizverwaltungs- und 
Stempelgebühren befreit. Wird außerhalb des Ver
fahrens über Sozialrechtssachen von den Schriften 
oder Vollmachten Gebrauch gemacht, so sind die 
Stempelgebühren zu entrichten. 

Verständigung vom Verfahrensausgang 

§ 81. Je eine Ausfertigung der Entscheidung, mit 
der die Sozialrechtssache für die Instanz vollstän
dig erledigt wird, ist auch dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung und dem Hauptverband der 

. österreichischen Sozialversicherungsträger unmit
telbar zu übersenden. 

2. Unterabschnitt - Verfahren erster Instanz 

Klage 

§ 82. (1) Die Klage hat ein unter Bedachtnahme 
auf die Art des erhobenen Anspruchs hinreichend 
bestimmtes ~egehren zu enthalten. 

(2) Das von einem Versicherten erhobene Klage
begehren ist auch dann hinreichend bestimmt 
(Abs. 1), wenn es 

1. auf Leistungen beziehungsweise' die Feststel
lung von Versicherungszeiten der Pensions
versicherung (§§ 247, 247 a ASVG, §§ 117 a, 

117 b GSVG, §§ 108 a, 108 b BSVG, §§ 46 a, 
46 b NVG 1972) "im gesetzlichen Ausmaß" 
gerichtet ist und 

2. in den angegebenen Tatsachen, auf die es sich 
stützt, die für die Bestimmung der Leistung 
dem Grunde und der Höhe nach beziehungs
weise' die für die Feststellung. von Versiche
rungszeiten der Pensionsversicherung dem 
Grunde nach erforderlichen Angaben enthält. 

(3) Es ist insbesondere nicht erforderlich, daß 
das von einem Versicherten erhobene Klagebegeh
ren anführt: 

1. einen bestimmten Geldbetrag, wenn es auf 
eine Leistung gerichtet ist; 

2. einen bestimmten Grad der Gesundheitsstö
rung, wenn es sich darauf stützt, daß sie Folge 
eines Arbeits(Dienst)unfalls oder einer Berufs
krankheit (§ 367 Abs. 1 ASVG) ist (§ 65 
Abs.2); 

3. eine bestimmte Anzahl von Versicherungsmo
naten, wenn es auf die Feststellung von Versi
cherungszeiten der Pensionsversicherung 
gerichtet ist. 

(4) Ein Begehren "im gesetzlichen Ausmaß" ist 
so zu verstehen, daß es auf das für den Versicher
ten Günstigste gerichtet ist. 

(5) Ein auf einen Arbeits(Dienst)unfall oder eine 
Berufskrankheit gestütztes Leistungsbegehren 
schließt das Eventualbegehren auf Feststellung ein, 
daß die geltend gemachte Gesundheitsstörung 
Folge eines Arbeits(Dienst)unfalls oder einer 
Berufskrankheit ist, sofern darüber nicht schon 
abgesprochen worden ist. 

Klagseinbringung 

§ 83. Jeder Klage ist eine Ausfertigung des 
Bescheides des Versicherungsträgers in Ur- oder 
Abschrift anzuschließen; dies gilt nicht für Sozial
rechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3. 

§ 84. In einer Sozialrechtssa~he nach § 65 Abs. 1 
Z 1, 2 und 4 bis 8 kann der Versicherte die Klage 
bei demjenigen Versicherungsträger einbringen, 
der den Bescheid erlassen hat. Die Klage gilt als 
beim zuständigen Gericht eingebracht . 

Klagebeantwortung 

§ 85. (1) In Rechtsstreitigkeiten nach § 65 Abs. 1 
Z 1, 2 und 4 bis 8 hat der Vorsitzende, ohne eine 
erste Tagsatzung anzuberaumen, dem geklagten 
Versicherungsträger die Klagebeantwörtung mit 
schriftlichem Beschluß unter Setzung einer Frist 
von zwei Wochen aufzutragen. 

(2) Wird die Klage beim Versicherungsträger 
eingebracht, so hat dieser binnen zwei Wochen 
nach deren Erhalt 

1. die Klage an das zuständige Gericht weiterzu
leiten und 

2. die Klagebeantwortung ohne gerichtlichen 
Auftrag zu überreichen. 
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Änderung der Klage 

§ 86. In Rechtsstreitigkeiten nach § 65 Abs. 1 
Z I, 2, 4 und 6 bis 8 sowie über die Kostenersatz
pflicht des Versicherungsträgers nach § 65 Abs. 1 
Z 5 ist eine Änderung der Klage hinsichtlich des 
Gesundheitszustandes, des Ausmaßes der vom Ver
sicherten eingeklagten Versicherungsleistung (des 
Teils der Versicherungsleistung) sowie der Anzahl 
der festzustellenden Versicherungszeiten der Pen
sionsversicherung ohne Zustimmung des Beklagten 
bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung 
zulässig. Die §§ 67 und 69 sind insoweit nicht anzu
wenden. 

Beweisverfahren 

§ 87. (1) Vorbehaltlich der Abs. 2 bis 4 hat das 
Gericht sämtliche . notwendig erscheinenden 
Beweise von Amts wegen aufzunehmen; der § 183 
Abs. 2 ZPO gilt nicht. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten 
nach § 65 Abs. 1 Z 3. 

(3) Nur gegenüber einer Partei, die Versiche
rungsträger ist oder als Versicherter von einer qua
lifizierten Person vertreten wird, sind die V or
schriften über zugestandene Tatsachen (§§ 266, 267 
ZPO) anzuwenden .. 

(4) In Rechtsstreitigkeiten nach § 65 Abs. 1 Z 2 
und über die Kostenersatzpflicht des Versicherten 
nach § 65 Abs. 1 Z 5 darf eine Klage wegen des 
Bestehens einer Rück- oder. Kostenersatzpflicht des 
Klägers nur abgewiesen werden, wenn der Beklagte 
das Vorliegen der Voraussetzungen dieser pflicht 
beweist. 

(5) Zum Sachverständigen darf nicht bestellt 
werden, wer zum Beklagten in einem Arbeitsver
hältnis steht oder von ihm in Leistungssachen häu
fig als Sachverständiger beschäftigt wird. 

Vorbereitende Beweisaufnahmen 

§ 88. Beweisaufnahmen, die während der münd
lichen Streitverhandlung nicht durchgeführt wer
den . könnten, diese erheblich erschweren oder 
unverhältnismäßig verzögern würden, sind mög
lichst schon vorher vom Vorsitzenden anzuordnen. 

Urteile 

§ 89. (1) Urteile in Rechtsstreitigkeiten nach § 65 
Abs. 1 Z 1 und 6 bis 8 können auch Leistungen auf
erlegen, die erst nach Erlassung des Urteils fällig 
werden. 

(2) Ergibt sich in einer Rechtsstreitigkeit nach 
§ 65 Abs. 1 Z 1,6 oder 8, in der das Klagebegehren 
auf eine Geldleistung gerichtet und dem Grunde 
und der Höhe nach bestritten ist, daß das Klagebe
gehren in einer zahlenmäßig noch nicht bestimmten 
Höhe gerechtfertigt ist, so kann das Gericht die 

Rechtsstreitigkeit dadurch erledigen, daß es das 
Klagebegehren als dem Grunde nach zu Recht 
bestehend erkennt und dem Versicherungsträger 
aufträgt, dem Kläger bis zur Erlassung des die 
Höhe der Leistung festsetzenden Bescheides eine 
vorläufige Zahlung zu erbringen; deren Ausmaß 
hat das Gericht unter sinngemäßer Anwendung des 
§ 273 Abs. 1 ZPO festzusetzen. Wird danach die 
dem Kläger zustehende Leistung rechtskräftig in 
einer geringeren Höhe festgesetzt, als die vorläufig 
festgesetzte, so gilt für seine Pflicht zur Rückzah~ 
lung des Mehrbetrages der § 91 Abs. 2 bis 5 sinnge-

, mäß. 

(3) Wird in einer Rechtsstreitigkeit nach § 65 
Abs. 1 Zider Klage stattgegeben, so hat das 
Gericht für die vom Beklagten zu erbringenden 
Leistungen aus der Krankenversicherung eine kür
zere als die im § 409 ZPO angeordnete Leistungs
frist nach Billigkeit zu bestimmen. 

(4) Wird in einer Rechtsstreitigkeit nach § 65 
Abs. 1 Z 2 oder über die Kostenersatzpflicht des 
Versicherten nach § 65 Abs. 1 Z 5 die Klage abge~ 
wiesen, weil eine Rückersatz- oder Kostenersatz
pflicht des Klägers besteht, so ist ihm unter einem 
der Rück(Kosten)ersatz an den Beklagten aufzuer
legeIl. Hiebei ist die Leistungsfrist unter Berück
sich tigung der Familien -, Einkommens- und Ver
mögensverhältnisse des Klägers nach Billigkeit zu 
bestimmen; insoweit kann das Gericht die Zahlung 
auch in Raten anordnen. 

3. Unterabschnitt - Rechtsmittelverfahren 

§ 90. Für das Rechtsmittelverfahren gelten fol
gende Besonderheiten: 

1. die ausschließliche Anfechtung des Aus
spruchs über die Leistungsfrist sowie die Ra
tenanordnung (§ 89 Abs.3 und 4) ist nicht 
zulässig; 

2. in Rechtsstreitigkeiten nach § 65 Abs. 1 Z 1,4, 
6 und 8 hemmt die Revision des Versiche
rungsträgers die Vollstreckbarkeit nicht. 

Leistungsanspruch des Versicherten auf Grund 
eines Berufungsurteils 

§ 91. (1) Soweit ein Urteil des Berufungsgerichts 
in einer Rechtsstreitigkeit nach § 65 Abs. 1 Z 1,4,6 
oder 8 dem Leistungsbegehren eines Versicherten 
stattgibt, hat ihm der Versicherungsträger diese 
Leistung bis zur rechtskräftigen Beendigung der 
Rechtsstreitigkeit zu gewähren; ergeht im Verfah
ren ein neuerliches Berufungsurteil, so richtet sich 
die vom Versicherungsträger an den Versicherten 
weiter zu gewährende Leistung nach diesem Beru
fungsurteil. Diese Leistungspflicht ist dem Versi
cherungsträger mit dem jeweiligen Berufungsurteil 
aufzuerlegen; der § 89 Abs.2 ist hiebei anzuwen
den. 

(2) Hat der Versicherte die vom Berufungsge
richt zugesprochene Leistung erschlichen, so hat er 
sie rückzuerstatten. 
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(3) Gesetzliche Bestimmungen über den Ver
zicht, die Stundung oder die Rückzahlung in Teil
b~trägen von zu Unrecht empfangenen Leistungen 
bleiben unberührt. 

(4) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 2 
verjährt binnen zwei Jahren ab dem Zeitpunkt, in 
dem die zugesprochene Leistung dem Versicherten 
rechtskräftig aberkannt worden ist. 

(5) Über den Rückforderungsanspruch des Ver
sicherungsträgers ist nach den für Leistungssachen 
nach § 354 Z 2 ASVG geltenden Verfahrensvor
schriften zu entscheiden. 

(6) Auf Zeiten des Bezuges einer vom Berufungs
gericht zugesprochenen Leistung (Abs. 1 und 2) ist 
§ 234'Abs. 1 Z 2 lit. a oder b oderZ 5ASVG (§ 121 
Z 6 lit. a oder b GSVG, § 112 Z 4 lit. a oder b 
BSVG) sinngemäß anzuwenden. 

VIERTES HAUPTSTÜCK 

Ergänzende Bestimmungen 

Rechtsbelehrungen, Amtsbestätigungen, Verein
barungen 

§ 92. (1) In erster Instanz sind die Landes- und 
Kreisgerichte als Arbeits- und Sozialgerichte bezie
hungsweise das Arbeits- und Sozial gericht Wien 
(§§ 2 und 3) auch dazu berufen, außerhalb von 
Rechtsstreitigkeiten nach besonderen gesetzlichen 
Vorschriften vorgesehene Rechtsbelehrungen zu 
erteilen, Amtsbestätigungen auszustellen und Ver
einbarungen zu protokollieren; jedes der genann
ten Gerichte ist hiefür örtlich' zuständig. 

(2) In Angelegenheiten nach Abs. 1 gelten die all
gemeinen Bestimmungen über das Verfahren außer 
Streitsachen; deren Durchführung obliegt dem 
Vorsitzenden. ' 

(3) In Angelegenheiten nach Abs. 1 sind die 
Schriften und Amtshandlungen von den Gerichts-, 
Justizverwaltungs- und Stempelgebühren befreit. 

Ersatz des Aufwandes für Verfahren in Sozial
rechtssachen 

§ 93. Alle bei den ordentlichen Gerichten im 
Rahmen ihrer Tätigkeit in Verfahren in Sozial
rechtssachen erwachsenden Kosten, in denen ein 
Träger der Sozialversicherung Partei ist, sind von 
den Trägern der Sozialversicherung zu tragen; 
dazu gehör:en besonders auch die den Zeugen, 
Sachverständigen und Parteien sowie den fachkun
digen Laienrichtern zu leistenden Gebühren bezie-' 
hungsweise Entschädigungen (§ 32). Der Betrag 
dieser Kosten ist vom Bundesminister für Justiz 
dem Hauptverband der österreichischen Sozialver
sicherungsträger jährlich bekanntzugeben, nach
dem er diesem die Einsicht in die Abrechnungen 
und Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben 
hat. Diese Kosten können auch mit einem Pau-

schalbetrag angegeben werden. Sie sind dem Bund 
durch Zahlung an den Bundesminister für Justiz zu 
ersetzen. Das Gerichtliche Einbringungsgesetz 
1962, BGBI. Nr. 288, ist nicht anzuwenden. 

Änderung des Amtshaftungsgesetzes 

§ 94. Der § 9 des Amtshaftungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 20/1949, zuletzt geändert durch das Bundesge
setz BGBI. Nr. 537/1984, wird wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 1 wird die Wortfolge "und des 
Rechtsträgers gegen das schuldtragende Organ auf 
Rückersatz" aufgehoben. 

2. Der Abs. 2 hat zu lauten: 

"Vorbehaltlich des Abs. 4 erstreckt sich für den 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes der 
Sprengel des Landesgerichts auf das Bundesland, in 
dem sich das Landesgericht befindet; wenn aber die 
Rechtsverletzung in Wien ~der in Niederösterreich 
begangen wurde, ist das Landesgericht für Zivil
rechtssachen Wien zuständig.". ' ' 

3. An die Stelle des Abs. 4 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,(4) Vorbehaltlich des Abs. 5 ist auf Klagen des 
Rechtsträgers gegen das schuldtragende Organ auf 
Rückersatz das Arbeits- und SozialgerichtsgesetZ 
anzuwenden. -

(5) Wird der Ersatzanspruch aus einer Verfü
gung des Präsidenten eines Gerichtshofes erster 
Instanz oder ,eines Oberlandesgerichts oder aus 
einem kollegialen Beschluß eines dieser Gerichts
höfe abgeleitet, die nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes unmittelbar oder im Instanzenzuge 
zuständig wären, so ist ein anderes Gericht gleicher 
Gattung zur Verhandlung und Entscheidung der 
Rechtssache vom übergeordneten Gericht zu 
bestimmen." . 

4. Der bisherige Abs. 5 erhält die Absatzbezeich
nung,,(6)". 

Änderungen des Organhaftpflichtgesetzes 

§ 95. Der § 8' des Organhaftpflichtgesetzes, 
BGBI. Nr. 18111967, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 537/1984, hat zu lauten: 

,,§ 8. (1 i Vorbehaltlich des Abs. 2 ist auf Rechts
streitigkeiten, die Ersatzansprüche im Sinne des § 1 
Abs. 1 betreffen, das Arbeits- und SQzialgerichtsge
setz anzuwenden. 

(2) Wird der Ersatzanspruch aus einer Verfü
gung 'des Präsidenten eines Gerichtshofs erster 
Instanz oder eines Oberlandesgerichts oder aus 
einem kollegialen Beschluß eines dieser Gerichts
höfe abgeleitet, die nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes unmittelbar oder im Instanzenzuge 
zuständig wären, so ist vom übergeordneten 
Gericht unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 
der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
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Kostenersparnis ein anderes Gericht gleicher Gat
tung zur . Verhandlung und Entscheidung der 
Rechtssache zu bestimmen.". 

Änderungen des ASVG 

§ 96. Das Bundesgesetz vom 9. September 1955, 
BGBl. Nr. 189, über die Allgemeine Sozialversiche
rung, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 484/1984, wird wie folgt geändert: 

1. Die Z 1 des § 352 hat zu lauten: 

,,1. die Durchführung durch privatrechtliche 
Verträge zu erfolgen hat oder die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte gegeben ist oder". 

2. Die Z 1 des § 354 hat zu lauten: 

,,1. die Feststellung des Bestandes, des Umfanges 
oder des Ruhens eines Anspruches auf eine Versi
cherungsleistung einschließlich einer Feststellung 
nach § 367 Abs. 1, soweit nicht hiebei die Versiche
rungszugehörigkeit (§§ 13 bis 15), die Versiche
rungszuständigkeit (§§ 26 bis 30), die Leistungszu
gehörigkeit (§ 245) oder die Leistungszuständigkeit 
(§ 246) in Frage steht;". 

3. Im § 356 werden die Wendungen "je nach 
ihrer sachlichen Zuständigkeit" und "oder die 
Arbeitsgerichte" aufgehoben. 

4. In den Abs. 1 und 2 des § 358 wird jeweils das 
Wort "Schiedsgericht" durch das Wort "Bezirksge
richt" ersetzt. 

5. Der dritte Satz des Abs. 5 des § 359 wird auf
gehoben. 

6. Der letzte Satz des Abs. 1 des § 362 wird auf
gehoben. 

7. Der letzte Satz des Abs. 1 des § 367 hat zu lau
ten: 

"Über den Antrag auf Zuerkennung oder über die 
amtswegig6 Feststellung einer sonstigen Leistung 
aus der Unfallversicherung, ausgenommen eine Lei
stung nach § 173 Z 1 lit. c sowie die Feststellung, 
daß eine Gesundheitsstörung Folge eines Arbeits
unfalls beziehungsweise einer Berufskrankheit ist, 
auch wenn nach Eintritt einer Gesundheitsstörung 
eine Leistung aus der Unfallversicherung nicht 
anfällt, ferner über den Antrag auf eine Leistung 
gemäß § 222 Abs .. l und.2 aus der Perisionsversi
cherung sowie auf Feststellung von Versicherungs
zeiten der Pensionsversicherung außerhalb des Lei
stungsfeststellungsverfahrens (§ 247) ist jedenfalls 
ein Bescheid zu erlassen.".· 

8. Die 3., 4. und 5. Unterabschnitte des 
Abschnitts II des Siebenten Teiles werden aufgeho
ben. 

9. Der 6. Unterabschnitt des Abschnitts II des 
Siebenten Teiles erhält die Bezeichnung ,,3. Uriter
abschnitt"; seine weitere Überschrift "Gemeinsame 
Bestimmungen für das V erf~hren vor den Versiche-

rungsträgern und für das Leistungsstreitverfahren 
erster und zweiter Instanz" wird aufgehoben. 

10. Im § 408 werden die Bezeichnung des Abs. 1 
mit ,,(1)" und der Abs. 2 aufgehoben. 

11. Im § 413 

a) wird in der Z 2 des Abs. 1 das Wort "Schieds
gerichtes" durch das Wort "Gerichts" ersetzt; 

b) haben die Abs. 4 und 5 zu lauten:· 

,,( 4) Im Verfahren über Leistungssachen darf 
über die im Abs. 1 Z 2 bezeichneten Fragen als 
V orfrage nicht entschieden werden. Der Versiche
rungsträger oder das Gericht haben vielmehr die 
Einleitung des Verfahrens beim Landeshauptmann 
anzuregen und das eigene Verfahren bis zur 
Rechtskraft der Entscheidung nach Abs. 1 Z 2 aus
zusetzen (zu unterbrechen). Einem Rekurs gegen 
den Unterbrechungsbeschluß kann aufschiebende 
Wirkung nicht zuerkannt werden. 

(5) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 hat der Landes
hauptmann die vorläufige Durchführung und, 
wenn ein gerichtliches Verfahren nicht anhängig 
ist, die Erbringung der in Betracht kommenden Lei
stungen bis zur Rechtskraft der Entscheidung nach 
Abs. 1 Z 2 einem Versicherungsträger nach freiem 
Ermessen zu übertragen. Der mit der vorläufigen 
Durchführung der Versicherung betraute Versiche
rungsträger hat darauf Bedacht zu nehmen, daß 
das Ausmaß der ihm zur Erbringung übertragenen 
vorläufigen Leistung die voraussichtliche endgül
tige Leistung nicht übersteigt. Ist ein ßerichtliches 
Verfahren anhängig, so ist, nach der Ubertragung 
der Durchführung der Versicherung an einen Ver
sicherungsträger durch den Landeshauptmann, 
auch dieser Versicherungsträger Beklagter und ihm 
gegenüber der § 74 Abs. 2 des Arbeits- und Sozial
gerichtsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Die vor
läufigen Beiträge und Leistungen sind auf die end
gültigen Beiträge und Leistungen anzurechnen. Die 
beteiligten Versicherungsträger haben binnen drei 
Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über 
den Zuständigkeits- oder Zugehörigkeitsstreit mit
einander abzurechnen.". 

12. In der Z 4 des Abs. 5 des § 418 wird die Wen
dung "Schiedsgerichten der Sozialversicherung" 
durch die Wendung "Landes(Kreis)gerichten als 
Arbeits- und Sozialgerichte beziehungsweise dem 
Arbeits- und Sozialgericht Wien, den Oberlandes
gerichten" ersetzt. 

Änderungen des IESG 

§ 97. Das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, 
BGBl. Nr.324/1977, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 666/1983, wird wie folgt 
geändert: . 

.1. Der Abs. 4 des § 6 hat zu lauten: 

,,(4) Ist ein Konkursverfahren nicht anhängig, so 
hat der Arbeitgeber binnen 14 Tagen ab eigenhän-
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diger Zustellung einer Aufforderung des Arbeits
amtes oder des Gerichts zu jeder Forderung eine 
bestimmte Erklärung über ihre Richtigkeit und 
Höhe nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 erster Satz 
abzugeben; Vorbehalte sind unzulässig. Dem 
Arbeitgeber ist hiezu auf sein Verlangen Einsicht in 
die Anträge und ihre Beilagen zu gewähren.". 

2. Nach dem ersten Satz des Abs. 2 des § 7 wird 
folgender Satz eingefügt: 

"Es hat über die abzuweisenden und über die 
zuzuerkennenden Ansprüche gesonderte Bescheide 
zu erlassen.". 

3. Der § 10 hat zu lauten: 

,,§ 10. Bei Streit über den Anspruch auf Insol
venz-Ausfallgeld oder einen Vorschuß auf dieses 
sind die Bestimmungen des Arbeits- und Sozialge'
richtsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Dabei tritt 
an die Stelle des Versicherungsträgers das Arbeits
amt, das den Bescheid erlassen hat oder zu erlassen 
hätte. Die Gerichte erster Instanz haben den § 7 
Abs.4 sinngemäß anzuwenden."," 

4. Dem Abs. 1 des § 11 wird folgender Satz ange
fügt: 

"Die gleichen Rechtsfolgen treten mit der Zustel
lung des rechtskräftigen Urteils (§ 10) ein.", 

5. Im § 14 werden 

a) im Abs. 1 die Wendung "die Landesarbeitsäm
ter und Arbeitsämter" durch die Wendung "die 
Landesarbeitsämter, Arbeitsämter und die 
Gerichte" und 

b) im Abs. 3 die Wendung "dem Arbeitsamt bzw. 
dessen Beauftragten (§ 13 Abs. 4) alle Auskünfte zu 
erteilen," durch die Wendung "dem Arbeitsamt 
bzw. dessen Beauftragten (§ 13 Abs.4) sowie den 
Gerichten alle Auskünfte zu erteilen," 

ersetzt. 

6. Die Z 1 und 3 des Abs. 3 des § 18. haben zu 
lauten: 

a) ,,1. Hinsichtlich der Bestimmungen des § 6 
Abs.4 bis 6, des § 11 Abs. 1 bis 3 und des § 14 
Abs. 1 und 3 der Bundesminister für sqziale Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz;" und 

b) ,,3. hinsichtlich der Bestimmungen des § 8 und 
des § 10 der Bundesminister für Justiz;". 

FÜNfTES HAUPTSTüC,K 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Inkrafttreten 

§ 98. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 
1987 in Kraft. . 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

§ 99. Es verlieren mit dem im § 98 genannten 
Zeitpunkt alle den gleichen Gegenstand regelnden 
Bestimmungen ihre Wirksamkeit, insbesondere 
werden aufgehoben: . 

1. das Arbeitsgerichtsgesetz, BGBI. Nr: 170/ 
1946, 

2. die nachstehenden, das arbeitsgerichtliche 
Verfahren betreffenden Bestimmungen: 
a) die Z 6 des Abs. 1 des § 49 JN, 

'b) die Wendung "das Verfahren vor den 
Arbeitsgerichten" und der davor stehende 
Beistrich im Abs. 2 des § 223 ZPO, 

c) der § 6 Abs. 3 des Bundesgesetzes über 
den Obersten Gerichtshof, 

d) der § 31 des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 
1972, 

e) der § 34 Abs. 1 erster und zweiter Satz des 
Gehaltskassengesetzes 1959, 

f) der § 18 des Patentgesetzes 1970, BG BI. 
Nr,259, 

g) die ArbGerG-DV, BGBI. Nr. 183/1950, 
3. die Z 3 bis 6 des Abs. 1 des § 194 GSVG, 
4. die Z 3 bis 7 des § 182 BSVG, 
5. die Z 1 und die Bezeichnung des bisher zwei

ten Absatzes mit ,,2." im § 65 NVG 1972, 
6. die Wendung "und ferner, daß bei den 

Schiedsgerichten eine gemeinsame Abteilung 
für die Angelegenheiten der Kranken- und 
Unfallversicherung öffentlich Bediensteter zu 
bilden ist" im § 129 B-KUVG. 

Verweisungen , 

§ 100. Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf 
die Arbeitsgerichte, die Schiedsgerichte der Sozial
versicherung, auf Bestimmungen' des Arbeitsge
richtsgesetzes oder auf die das Leistungsstreitver
fahren erster und zweiter Instanz betreffenden 
Bestimmungen der Sozialversicherungsgesetze 
(besonders der §§ 9() Z 8, 99 Z 3 bis 6) verwiesen 
wird, erhalten die Verweisungen ihren Inhalt aus 
den entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes. 

Übergang von Rechtssachen 

§ 101. (1) Mit dem Inkraftt1~eten dieses Bundes~ 
gesetzes gelten als überwiesen 

1. die bei den Arbeitsgerichten anhängigen 
Rechtssachen an diejenigen Landes(Kreis)~ 
gerichte, in deren Sprengel die betreffenden 
Arbeitsgerichte ihren jeweiligen Sitz gehabt 
haben; 

2, die bei den Schiedsgerichten der Sozialversi
cherung anhängigen Rechtssachen an diejeni
gen Landes(Kreis)gerichte, in deren Sprengel 
der Versicherte seinen Wohnsitz (gewöhnli
chen Aufenthalt), sonst der Beklagte seinen 
Sitz hat; 

3. die bei den Landes- und Kreisgerichten 
anhängigen Rechtsmittel gegen Entscheidun
gen von Arbeitsgerichten an diejenigen Ober-
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landesgerichte, in deren Sprengel die betref
fenden Landes(Kreis)gerichte ihren jeweiligen 
Sitz haben; 

4. die beim Oberlandesgericht Wien anhängigen 
Rechtsmittel gegen Entscheidungen der 
Schiedsgerichte der Sozialversicherung für 
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärn
ten, Tirol und Vorarlberg an diejenigen Ober
landesgerichte, in deren Sprengel die genann
ten Schiedsgerichte ihren jeweiligen Sitz 
gehabt haben. 

(2) Für die Zulässigkeit von Rechtsmitteln und 
die Gründe, die mit ihnen geltend gemacht werden 
können, sind die bis 31. Dezember 1986 hiefür gel
tenden Vorschriften maßgebend, wenn das Datum 
der Entscheidung vor dem 1. Jänner 1987 liegt. 

(3) Auf die vor dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes bei den Landesgerichten nach dem Amts
haftungsgesetz gegen schuldtragende Organe auf 
Rückersatz oder nach dem Organhaftpflichtgesetz 
anhängig gewordenen Verfahren sind die bisheri
gen Verfahrensvorschriften anzuwenden. 

(4) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bei den Einigungsämtern, Arbeits
ämtern oder beim Verwaltungsgerichtshof anhängi
gen Verfahren sind von diesen nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende zu führen. 

Übergangsbestimmungen für die Beisitzer 

§ 102. (1) Bis zur Leistung des Gelöbnisses der 
für die Landes- und Kreisgerichte jeweils zu wäh
lenden (zu entsendenden) fachkundigen Laienrich
ter haben dieses Amt bei diesen Gerichten auszu
üben: 

1. in Arbeitsrechtssachen die auf Grund des 
Arbeitsgerichtsgesetzes bestellten Beisitzer bei 
denjenigen Landes- und Kreisgerichten, in 
deren Sprengel die Arbeitsgerichte ihren Sitz 

- gehabt haben, für die die Beisitzer jeweils 
bestellt worden waren; 

2. in Sozialrechtssachen die auf Grund der 
Bestimmungen der im § 100 genannten 
Gesetze bestellten Beisitzer bei sämtlichen 
Landes- und Kreisgerichten, die ihren Sitz im 
ehemaligen Sprengel des jeweiligen Schieds
gerichts der Sozialversicherung haben. 

(2) Bis zur Leistung des Gelöbnisses der für die 
Oberlandesgerichte jeweils zu wählenden (zu ent
sendenden) fachkundigen Laienrichter haben dieses 
Amt die auf Grund des Arbeitsgerichtsgesetzes für 
die im jeweiligen Oberlandesgerichtssprengel gele
genen Landes- und Kreisgerichte b.estellten Beisit
zer auszuüben. 

(3) Bis zur Leistung des Gelöbnisses der für den 
Obersten Gerichtshof zu wählenden (zu entsenden-

den) fachkundigen Laienrichter haben dieses Amt 
die für diesen Gerichtshof auf Grund des Arbeits
gerichtsgesetzes bestellten Beisitzer auszuüben. 

. (4) Beisitzer, die für andere als die in der Anlage 
./1 aufgezählten Berufsgruppen (Untergruppen) -/1 
bestellt worden sind, sind von einer weiteren Amts
ausübung (Ahs. 1 bis 3) ausgeschlossen. 

Wahl (Entsendung) der fachkundigen Laienrichter 
und Maßnahmen der Justizverwaltung 

§ 103. Die Wahl (Entsendung) der fachkundigen 
Laienrichter sowie organisatorische und personelle 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrich
tung der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit können 
bereits von dem der Kundmachung dieses Bundes
gesetzes folgenden Tag an getroffen werden. Sie 
dürfen frühestens mit dem im § 98 genannten Zeit
punkt in Wirksamkeit gesetzt werden. 

Vollziehung 

§ 104. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset
zes sind betraut: 

1. hinsichtlich der §§ 94 und 95 die Bundesregie
rung; 

2. hinsichtlich des § 97 Z 2 und 4 der Bundesmi
nister für soziale Verwaltung; 

3. hinsichtlich des § 25 Abs. 1 letzter Halbsatz 
der Bundesminister für Justiz im Einverneh
men mit dem Bundeskanzler; 

4. - soweit sie sich auf die Gerichts- und Justiz~ 
verwaltungsgebühren beziehen - hinsichtlich 
der §§ 80 und 92 Abs. 3 der Bundesminister 
für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen, im übrigen hinsichtlich 
der §§ 80 und 92 Abs. 3 der Bundesminister 
für Finanzen; . 

5. hinsichtlich der §§ 96 Z 1 bis 7, 10, 11 lit. a 
und 12, 97 Z 1, 5 und 6 lit. a, 99 Z 2 lit. d, 5 
und 6 sowie - soweit sie sich nicht nur auf 
das gerichtliche Verfahren bezieht - hin
sichtlich der Z 11 lit. b des § 96 - der Bun
desministerfür soziale Verwaltung im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Justiz; 

6. hinsichtlich der §§ 96 Z,8 und 9 sowie 99. Z 4 
. und 5 der Bundesminister für Justiz im Ein

vernehmen mit. dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung; 

7. hinsichtlich des § 99 Z 2lit. e der Bundesmini
ster für Gesundheit und Umweltschutz im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister· für 
Justiz; 

8. hinsichtlich des § 99 Z 2 lit. f derBundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz; 

9. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Justiz. 
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Anlage ./1 

Aufstellung der für die fachkundigen Laienrichter der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit maßgebenden 
Berufsgruppen 

Kreis der Haupt- Unter-
Bezeichnung 

gruppe gruppe 

1 
Unternehmer, die Mitglieder einer Kammer der gewerblichen Wirt-
schaft sind. 

Freiberuflich Tätige, die Mitglieder einer (der) Ärztekammer, Apothe-
Arbeit-

2 kerkammer, Dentistenkammer, Rechtsanwaltskammer, Notariatskam-, 
geber mer, Patentanwaltskammer, Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Inge-

nieurkammer oder einer Kammer der Tierärzte sind. 

3 Inhaber von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 5 
des Landarbeitsgesetzes vom 2. Juni 1948, BGBI. Nr. 140. 

4 Gebietskörperschaften. 

5 Arbeiter, die einer Kammer für Arbeiter und AngestelIte zugehören, 
soweit sie nicht zur Berufsgruppe 7 zählen. 

~ 
Angestellte, die einer Kammer für Arbeiter und Angestellte zugehören, 
soweit sie nicht zur Berufsgruppe 7 zählen. 

Arbeit-
7 Verkehrs bedienstete, die einer Kammer für Arbeiter und Angestellte 

nehmer zugehören. 

A Gutsangestellte von Arbeitgebern, die zur" Berufsgruppe 3 zählen. 

8 B Arbeiter und sonstige Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die zur Berufs-
gruppe 3 zählen. 

Bedienstete des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemein-
9 deverbände, soweit sie nicht einer Kammer für Arbeiter und Ange-

stellte zugehören. 
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